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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB  
 
Stellungnahmen ohne (neue/eigene) Anregungen  

Amt für Bodenmanagement (28.09.2021)  
Avacon Netz GmbH (10.08.2021) 
Bundesamt für Infrastruktur der Bundeswehr (09.08.2021 und 30.08.2021) 
Hessen Mobil Dillenburg (11.10.2021) 
Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg (25.10.2021) 
Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Gefahrenabwehr (10.08.2021)  
Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Wasser- und Bodenschutz (16.09.2021) 
Kreisausschuss Landkreises Gießen, FD Untere Denkmalschutzbehörde (26.08.2021) 
Kreisausschuss Landkreises Gießen, FD Verkehr (13.08.2021) 
Lahn-Dill-Kreis, Abt. für den ländlichen Raum (10.09.2021) 
Landesamt für Denkmalpflege - hessenARCHÄOLOGIE (07.09.2021)* 
Magistrat der Stadt Gießen, Stadtplanungsamt (16.09.2021) 
Magistrat der Stadt Pohlheim (11.08.2021 und 31.08.2021 (Eing.)) 
Mittelhessen Netz GmbH (14.09.2021) 
Ovag Netz GmbH (01.10.2021) 
Pledoc GmbH (27.08.2021 und 10.09.2021) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (15.10.2021) 
RMV (10.12.2021) 
Tennet TSO GmbH (30.08.2021 und 31.08.2021) 
Wasserverband Kleebach (20.08.2021)* 
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (05.08.2021) 
 
Die mit * gekennzeichneten Stellungsnahmen betreffen nur die Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung und werden dort in die Abwägung eingestellt. 
 
 

 

 

 

 

 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB 
 
Stellungnahmen mit Anregungen  Seite 
 
Deutsche Bahn AG, DB Immobilien (08.11.2021) 04 
Kreisausschuss, FD Naturschutz (04.10.2021/08.12.2021) 16 
Landesamt für Denkmalpflege, Bau- und Kunstdenkmalpflege (26.08.2021) 21 
Regierungspräsidium Gießen (27.10.2021) 22 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 
HGON (20.10.2021) 30 
NABU - Gruppe Linden (24.10.2021) 35 
Klimainitiative Linden (28.10.2021) 50 
Öffentlichkeit 1 (26.10.2021) 52 
Öffentlichkeit 2 (28.10.2021) 59 
Öffentlichkeit 3 (26.10.2021) 62 
Öffentlichkeit 4 (25.10.2021) 73 
Öffentlichkeit 5 (27.09.2021) 77 
Öffentlichkeit 6 (19.10.2021) 81 
Öffentlichkeit 7 (01.10.2021) 104 
Öffentlichkeit 8 (25.10.2021) 105 
Öffentlichkeit 9 (29.10.2021) 117 
Öffentlichkeit 10 (27.10.2021) 120 
Öffentlichkeit 11 (28.10.2021) 138 
Öffentlichkeit 12 (25.10.2021) 140 
 
Die Stellungnahmen Öffentlichkeit 1-11 tragen Lindener Absender. 
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Beschlussempfehlung 
 
Feststellungsbeschluss 
 
(1) Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Be-

teiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sons-
tiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Anre-
gungen werden als Stellungnahmen der Stadt Linden und somit als Abwägung i.S. 
§ 1 Abs. 7 BauGB beschlossen. 

 
(2) Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird gemäß § 6 Abs. 6 BauGB als Flä-

chennutzungsplan festgestellt und die Begründung hierzu gebilligt.  
 
(3) Die Änderung des Flächennutzungsplanes ist dem Regierungspräsidium Gießen 

zur Genehmigung vorzulegen. 
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1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deutsche Bahn AG, DB Immobilien (08.11.2021) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Vorbemerkung: Die Punkte 2 - 24 betreffen nur die Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung. Die Wiedergabe auch in der Abwägungstabelle zur Änderung des Flächennut-
zungsplanes dient nur dem besseren Verständnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. bis 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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4. 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
9. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht nicht, da die von der Hessischen Bauord-
nung geforderten Abstandsflächen und die vom Hessischen Nachbarrechtsgesetz ge-
forderten Pflanzabstände eingehalten werden. 
 
zu 5.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die für die Abstimmung mit der DB Netz AG erforderlichen Unterlagen werden rechtzei-
tig vor Baubeginn erstellt und mit dem Unternehmen zur Genehmigung vorgelegt. 
 
zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Bahngelände wird weder unter- noch überbaut. 
 
zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die DB Netz AG wird frühzeitig vor Beginn der Baumaßnahmen hierüber informiert, da-
mit die Baudurchführungsvereinbarung abgeschlossen werden kann. 
 
zu 8.: Der Anregung wird entsprochen. 
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10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie werden im Vollzug des Bebauungsplanes, dem eigentlichen Adressaten, entspre-
chende Berücksichtigung finden. 
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11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Schutzabstände der Fenster von mind. 3,5 m zu Oberleitungsanlagen und mind. 
4,10 m zur Gleismitte werden eingehalten. Dies gilt ebenso für den Schutzabstand von 
5,0 m zu den bahneigenen Speiseleitungen und den Oberleitungsmastfundamenten. 
Alle Bauarbeiten in der Nähe von Oberleitungen/Oberleitungsanlagen werden mit der 
DB Netz AG abgestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Flächennutzungsplan „Am Bahnhof“       Seite 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Alle Baumaßnahmen werden auch mit der DB Kommunikationstechnik GmbH abge-
stimmt. 
 
zu 12.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Antrag zur Kranaufstellung wird der DB Netz AG rechtzeitig vor Beginn der Bau-
maßnahmen vorgelegt. 
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14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
16. 
 
 
17. 
 
 
 
 
18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 13.: Den Anregungen wird entsprochen. 
 
Die Baugrundstücke werden zum Bahngelände hin eingezäunt.  

Parkplätze und Zufahrten werden nur noch in dem Garagengeschoss untergebracht. 
Dieses erhält zur Bahnseite hin eine ausreichend hohe Brüstung, um Blendungen jegli-
cher Art auszuschließen. Begehbare Flächen auf der Bahnseite der geplanten Bebau-
ung werden zu den Bahnanlagen hin abgezäunt. 
 
zu 14. und 15.: Den Anregungen wird entsprochen. 
 
zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Zugang zu den Bahnanlagen bleibt über den Park & Ride-Parkplatz am ehemaligen 
Bahnhofsgebäude uneingeschränkt möglich. 
 
zu 17.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Es wurde bereits dargelegt, dass die Baugrundstücke zum Bahngelände hin abgezäunt 
werden. Während der Bauzeit erfolgt dies durch einen stabilen Bauzaun. 
 
zu 18.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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19. 
 
 
20. 
 
 
 
21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
zu 19.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Vorflutverhältnisse werden durch die geplanten Baumaßnahmen nicht verändert. 
 
zu 20.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Bahneigene Durchlässe und Entwässerungsanlagen bleiben unberührt. 
 
zu 21.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
In Ausführung der Schallimmissionsprognose wurde festgesetzt, dass zur Bahnseite hin 
keine Aufenthaltsräume bzw. nur solche mit nicht drehbar öffenbaren Fenstern ange-
ordnet werden dürfen. Sonstige Immissionen werden im Rahmen der Baugenehmi-
gungsverfahren gewürdigt. Hierdurch wird sichergestellt, dass während der Nutzungs-
phase die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ge-
wahrt bleiben. Anforderungen gegen die von dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden 
Emissionen werden weder gegenüber der DB Netz AG noch gegenüber der Stadt Lin-
den vorgetragen. 
 
zu 22.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auch die Funknetzplanung der DB Netz AG wird im Vorfeld der Ausarbeitung der Bau-
anträge beteiligt. 
 
zu 23.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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24. 
 
 
 
 
25. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
zu 24.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 25.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bau eines 3. und 4. Gleises ist somit aktuell nicht geplant. Die „Blockverdichtung“ 
findet auf den beiden vorhandenen Gleisen statt, die von der Bauleitplanung „Am Bahn-
hof“ nicht berührt werden. Sie wurde bei der Immissionsberechnung auf Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung bereits berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seiten 12-15: Anlagen zur Stellungnahme der DB Netz AG (Kabellagepläne)  
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1.1 
 

Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Naturschutz (04.10.2021) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
vgl. Seite 17 
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1.2 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 
 
 
 
 
 
 
1.5 
 
 
 

zu 1.1.: Der Anregung wird wie folgt entsprochen: 
 
Die Fläche zwischen der geplanten Bebauung und der Grenze des räumlichen Gel-
tungsbereiches wird als Biotop gestaltet, wobei insbesondere auch die Lebensrauman-
sprüche der Blauflügligen Ödlandschrecke Berücksichtigung finden. Die Fläche wird im 
Bebauungsplan „Am Bahnhof“ als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft als Überlagerung nicht überbaubarer 
Grundstücksflächen des Allgemeinen Wohngebietes ausgewiesen.   

Die folgenden Erläuterungen sind der Abwägungstabelle zum Bebauungsplan „Am 
Bahnhof“ entnommen, da sie für die Änderung des Flächennutzungsplanes entspre-
chend gelten:  

Anlässlich der Stellungnahme der UNB wurde das Gelände am 02.09.2021 gegen Mit-
tag bei Sonnenschein erneut begangen. Das Vorkommen der Blauflügligen Ödland-
schrecke wurde hierbei bestätigt. Sandschrecken wurde hingegen keine gefunden. 
Die Blauflügligen Ödlandschrecken wurde im Norden der Schotterfläche auf der Ebene 
neben den Gleisanlagen sowie nördlich des Bahnhofsgebäudes auf den Schotterflächen 
neben den Gleisen beobachtet.   
Weitergehende Bestandsaufnahme sind nicht mehr möglich, da im Oktober/November 
2021 eine Bahnsteigerneuerung erfolgte, im Rahmen derer auch die Reste des ehema-
ligen Anschlussgleises beseitigt wurden. Die Fläche wurde anschließend mit Schotter 
aufgefüllt und glattgezogen. Die Fundstellen vom 02.09.2021 sind damit ebenfalls nicht 
mehr vorhanden.  
Die Tochterfirma der Deutschen Bahn, die die Baumaßnahmen beauftragt hat, hat dem 
ausführenden Unternehmen offenbar auch gestattet, die im räumlichen Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes liegenden Anschlussflächen großräumig für die Baustellenein-
richtung, die Lagerung von Asphaltaufbruch und Baustoffen zu nutzen.  
Die Grundstückseigentümerin hat von den Baumaßnahmen und der Nutzung ihrer Flä-
chen erst erfahren, als der Biologe im Oktober eine nochmalige Begehung durchführen 
wollte und feststellen musste, dass die hier in Rede stehenden Biotopstrukturen bereits 
zerstört waren. Die UNB wurde hierüber unverzüglich informiert.   
Aufgrund ihrer vorherigen Wertigkeit weist hier der Entwurf des Bebauungsplanes die 
vormaligen Schotterflächen, soweit sie im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungs-
planes liegen, als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft aus. Geplant sind u.a. bodenoffene Bereiche mit grab-
barem Substrat und Bereiche, die mit einem Saatgut für autochtone, ausdauernde blüh- 
und fruchtreiche Stauden als Ersatzlebensraum für Schmetterlinge und Heuschrecken 
versehen werden (Umweltbericht CEF-Maßnahme 2a). 
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1.6  
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In die Gestaltung einbezogen wird auch die Fläche unterhalb der noch aus der früheren 
gewerblich-industriellen Nutzung stammenden Bruchsteinmauer. Aus der vermörtelten 
Bruchsteinmauer sind im mittleren Abschnitt bereits Teile herausgebrochen, weshalb 
die Stadt Linden im November 2021 die Mauer freistellen musste, um sie auf das Vor-
handensein weiterer Schäden überprüfen zu können. Da die Standsicherheit nicht mehr 
gegeben ist, muss die Mauer zurückgebaut werden. Sie wird durch eine Böschung er-
setzt, die in die Biotopgestaltung einbezogen wird. Die Änderung des Flächennutzungs-
planes wird hiervon nicht berührt. 

zu 1.2.: Der Anregung wird entsprochen. 

Der Umweltbericht wurde ergänzt, die Karte ist auf Seite 51 abgedruckt (Abb. 21: Lage 
der Reptilienbretter). 

zu 1.3.: Der Anregung wird entsprochen. 

Die artenschutzrechtlichen Hinweise im Bebauungsplan werden ergänzt. Die Änderung 
des Flächennutzungsplanes wird hiervon nicht berührt. 

zu 1.4.: Der Anregung wird entsprochen. 

Der Umweltbericht zum Entwurf des Bebauungsplanes führt auf Seite 51 aus, dass Ha-
selmäuse in der Gehölzstruktur längs der Sudetenstraße vermutet wurden:  

„Hier wurden im Bereich der Holzhütten 6 Haselmaustubs angebracht und regelmäßig 
auf Hinweise kontrolliert. Anfang November (2020) wurden potentielle geeignete Habi-
tatstrukturen auf Leernester untersucht. Da aber im Herbst (2020) verschiedene Holz-
hütten in den Gehölzstrukturen von den Eigentümern rückgebaut und Brennholzvorräte 
entfernt worden waren, ist die Nachuntersuchung nicht aussagekräftig.“  

Der Umweltbericht geht auf die Säuberungsmaßnahmen nicht näher ein. Die Stadt Lin-
den als Grundstückseigentümerin hat sie jedenfalls nicht veranlasst.   

Die Haselmaus wurde bei keiner der beiden unabhängig voreinander angewendeten 
Nachweisemethoden gefunden. Erst im Herbst 20221 gelang ein Nachweis. Es soll eine 
Umsiedlung an den Waldrand nördlich der „Sandgrube Steinmüller“ durchgeführt wer-
den. Dazu werden das Plangebiet und angrenzende Bereiche ab Ende März 2022 mit 
30 Haselmausnistkästen zum Fang der Haselmäuse ausgestattet. Die Nisthilfen werden 
zwischen April und November an 14 Terminen (zwei pro Monat) auf Besatz kontrolliert. 
Besiedelte Kästen werden verschlossen und auf direktem Weg in den Ersatzlebensraum 
transportiert. Zusätzlich zu jedem besetzten Kasten („Umsiedlungsversteck“) werden 
drei weitere Verstecke im unmittelbaren Umfeld ausgebracht.  
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3.1 
 
 
 
3.2 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Umsiedlung mit den bereits besetzten Kästen und dem eigenen Nest, erhöht die 
Akzeptanz der Umsiedlungsfläche und erleichtert die Umgewöhnung. 

zu 1.5.: Den Bedenken wird abgeholfen. 

Vor Beginn der Baufeldfreistellung wird eine Überprüfung vorgenommen. Die Ergeb-
nisse und die hieraus ggf. abzuleitenden Maßnahmen werden mit der UNB abgestimmt.  
Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen. Die Änderung 
des Flächennutzungsplanes wird hiervon nicht berührt. 

zu 1.6.: Der Anregung wird entsprochen. 

Die Anpflanzung von fruchtenden Sträuchern und die Anlage von Blühstreifen (CEF-
Maßnahmen 2a und 3) erfolgt auf der Böschung zwischen Boule-Platz und Bahnanla-
gen, die Anlage einer artenreichen Ruderalvegetation (CEF-Maßnahme 2b) erfolgt über 
die gesamte Länge des räumlichen Geltungsbereiches entlang der Bahnanlagen. Die 
Details der Gestaltung werden mit der UNB auf Ebene der Baugenehmigung abge-
stimmt. Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird hiervon nicht berührt. 

zu 2.: Den Anregungen wird wie folgt entsprochen: 

Es werden drei parallel verlaufende Biotopstrukturen entwickelt:  

1) Die Gehölzstruktur entlang der Sudetenstraße bleibt erhalten. Im Bereich der Zuwe-
gungen zu den Hauseingängen werden Querungsmöglichkeiten geschaffen, um auch 
für bodenlebende Tierarten Barrieren zu vermeiden.     

2) Die Dachflächen der Mehrfamilienhäuser und ihrer Verbindungselemente werden be-
grünt, wobei die Attraktivität für Fluginsekten wie Bienen und Schmetterlinge u.a. durch 
eine variable Substratdicke und das Einbringen von Sandlinsen gezielt gefördert wird. 
Der vermeintliche Widerspruch zu der Nutzung der Dachflächen für die Gewinnung von 
Solarenergie wird durch eine differenzierte und abgestimmte Gestaltung aufgelöst.    

3) Die Gestaltung der Flächen zwischen der geplanten Wohnbebauung und der bahn-
seitigen Grenze des räumlichen Geltungsbereiches wurde bereits unter Ziffer 1.1. ange-
sprochen. 

Die Umsetzungen des „3-Zonen-Konzeptes“ wird beispielhaft zeigen, wie die Biodiver-
sität auch im städtischen Innenbereich gefördert werden kann. Die Konkretisierung wird 
zeichnerisch dargestellt, mit der UNB abgestimmt und Teil des Bauantrages.   

zu 3.1.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird hiervon allerdings nicht berührt. 
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zu 3.2.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Als Habitatbäume werden solche Bäume bezeichnet, die Rückzugsmöglichkeiten und 
Lebensräume für auf Kleinstbiotope angewiesene Tierarten bieten. Es handelt sich häu-
fig um sehr alte Bäume mit Höhlen, Rissen, Faulstellen, Pilzkonsolen und zersetzten 
Holzstrukturen wie z.B. Huteeichen.  

Der Baumbestand im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist hingegen 
vergleichsweise jung und zeichnet sich vor allem durch sein Lebensraumpotential aus. 
Eine über die Bestandskarte zum Umweltbericht, in der die Bäume im Einzelnen mit 
Angabe des Stammdurchmesser eingetragen und tabellarisch aufgelistet sind, hinaus-
gehende Darstellung ist nicht erforderlich.    

Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird hiervon im Übrigen nicht berührt.  
 
zu 4.: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Flächennutzungsplan ist lt. § 5 Abs. 1 BauGB für das ganze Gemeindegebiet die sich 
aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung 
nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen.  
Diesem Auftrag folgend stellt der Flächennutzungsplan nur die Art der baulichen Nut-
zung - Wohnbaufläche und gewerbliche Baufläche - dar. Er trifft aber keine Aussagen 
zum Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und den überbaubaren Grundstücksflä-
chen. Solche wären aber Voraussetzung für eine differenzierten Abwägung der unter 
Ziffer 4 vorgetragenen Anregungen. Folglich betreffen sie nur die Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung und werden in die Abwägung zum Bebauungsplan „Am Bahnhof“ 
eingestellt.  
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1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landesamt für Denkmalpflege, Bau- und Kunstdenkmalpflege (26.08.2021) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Das ehem. Bahnhofsgebäude wird im Bebauungsplan „Am Bahnhof“ als Kulturdenkmal 
gekennzeichnet, auch wenn es sich außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches be-
findet und bei einem Abstand von rd. 50 m zwischen dem Gebäude und der geplanten 
Bebauung nicht mit einer abwägungsbeachtlichen Beeinträchtigung seiner Erlebbarkeit 
zu rechnen ist. Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird hiervon nicht berührt. 
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht für den vorliegenden Abwägungsprozess 
nicht, die er die Ebene der Baugenehmigungsverfahren betrifft, im Rahmen derer von 
der Bauaufsicht auch die zuständigen Denkmalschutzbehörden beteiligt werden. 
 
zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regierungspräsidium Gießen (27.10.2021) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
vgl. Seite 23 ff. 
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2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. und 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Nach der „Starkregen-Hinweiskarte“ ist von einem Starkregen-Index „Mittel“ auszuge-
hen. Eine erhöhte Gefährdung (Starkregen-Index „Erhöht“) liegt nördlich vor. Es dürfte 
sich hierbei um das Lückenbachtal handeln. Da die „Starkregen-Hinweiskarte“ mit ihrem 
1x1 km-Raster vergleichsweise grobkörnig ist, stellt sich die Frage nach der Notwendig-
keit einer Fließpfadkarte. Fließpfadkarten können in einer Auflösung von 1x1 m eine 
erste Übersicht der potenziellen Fließpfade, die das Regenwasser bei einem Starkre-
genereignis nehmen würde, geben. Nach den Ausführungen auf der Homepage des 
HLNUG werden hierbei Hangneigungen in unterschiedlichen Abstufungen, Landnutzun-
gen und Gebäudeinformationen berücksichtigt. Die Fließpfade werden mit einem Puffer 
von 20 m dargestellt, um die Gefährdung von Gebäuden oder anderer Infrastruktur bes-
ser sichtbar zu machen. 
Eine Fließpfadkarte ist für den vorliegenden Abwägungsprozess nicht erforderlich, da 
aufgrund der Lage des räumlichen Geltungsbereiches über dem Lückenbachtal, den 
Maßnahmen zur Rückhaltung des Niederschlagswassers wie z.B. der Dachbegrünung 
und den Schotterflächen entlang der Bahnanlagen innerhalb und im Anschluss an den 
räumlichen Geltungsbereich auch bei Starkregenereignissen kein Gefährdungspotential 
für die angrenzende Bebauung insbesondere auch westlich entlang der Sudetenstraße, 
gegeben ist. 
 
zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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zu 6.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Rammkernsondierungen werden rechtszeitig vor Beginn der Baumaßnahmen 
durchgeführt, das Ergebnis wird dem Dez. 41.4 vorgelegt. Grundsätzlich werden alle 
bodeneingreifenden Maßnahmen durch den Fachgutachter begleitet. Sollte sich hierbei 
zeigen, dass teilräumlich ein Bodenaustausch notwendig wird, wird dieser durchgeführt. 
Das Dez. 41.4 wird rechtszeitig vor deren Beginn über alle Maßnahmen informiert. Eine 
Kennzeichnung nach § 9 Abs. 5 BauGB ist nicht erforderlich, da keine „Flächen, deren 
Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind“ vorliegen. 
 
zu 7.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Es handelt sich um einen Mustertext ohne konkreten Bezug zu der vorliegenden Bau-
leitplanung. Die Stadt Linden jedenfalls klammert weder „Am Bahnhof“ noch bei ihrer 
sonstigen Bauleitplanung mögliche Bodenbelastungen aus.  
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zu 8.: Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Eine bodenkundliche Untersuchung ist nicht erforderlich, da der räumliche Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes im BodenViewer nicht bewertet wird. Die bewerteten Flä-
chen beginnen erst nördlich des Mittelweges (https://bodenviewer.hessen.de). 
Die Flächen im räumlichen Geltungsbereich werden/wurden wie folgt genutzt (von Nord 
nach Süd): 

- Ehem. Wiegehaus, bahnseitig Brachfläche (ehem. Feldbahnanlage) 
- Bouleplatz (ehem. Betriebsfläche Erzverladung)  
- Grünfläche (ehem. Betriebsfläche Erzverladung) 
- Gehölzstreifen entlang der Sudetenstraße mit 2 kleineren Grabgärten (ehem. Klein-

gärten bis an die Abgrabung zu den Bahnbetriebsflächen) 
- Abgrabungsfläche, im Herbst 2021 als Baustelleneinrichtung und Lagerflächen durch 

ein von einem Tochterunternehmen der Bahn AG beauftragtes Bauunternehmen ge-
nutzt (ehem. Ladestraße des Bahnhofes Großen-Linden) 

- Bei der „satten Begrünung“ handelt es sich um die Folgen einer mehrjährigen Sukzes-
sion nach Aufgabe der vormaligen gewerblichen Nutzungen.  

Nach Rücksprache mit der Bearbeiterin am 05.11.2021 wird seitens des Dez. 41.4 an 
der Anregung einer bodenkundlichen Untersuchung nicht festgehalten. Vereinbart 
wurde, dass im Rahmen der unter Ziffer 7 angesprochenen baubegleitenden Untersu-
chungen an den Stellen, die noch Rudimente gewachsenen Bodens aufweisen können, 
Bodenprofile erstellt und dem Dez. 41.4 zur Kenntnis gegeben werden.  
 
zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 10.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht für die vorliegenden Abwägungsprozess 
nicht, da das Baumerkblatt ohnehin zu berücksichtigen ist und mit den Baumaßnahmen 
auch nur Unternehmen beauftragt werden, die das Baumerkblatt sowohl kennen als 
auch berücksichtigen. 
 
zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 

https://bodenviewer.hessen.de/
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zu 12.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie wurden zur Berücksichtigung im Vollzug des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“, dem 
eigentlichen Adressaten, bereits in der Begründung hierzu bemerkt. 
 
zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 14.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die Karte zur Änderung des Flächennutzungsplanes wird entsprechend ergänzt. Es 
handelt sich um redaktionelle Ergänzungen, die kein erneutes Beteiligungsverfahren er-
fordern. 
 
zu 15.: Der Anregung wird entsprochen.  
 
Die Ausführungen in der Stellungnahme vom 06.05.2020 zum Vorentwurf der Änderung 
des Flächennutzungsplanes lauteten: 
 
„Durch die BauGB-Novelle 2017 haben sich u.a. auch wesentliche Änderungen und so-
mit weitere Anforderungen im Zusammenhang mit dem Beteiligungsverfahren nach § 3 
Abs. 2 BauGB (Offenlage) ergeben: 

1. Für den Regelfall bleibt es bei einer Auslegungsfrist von einem Monat; mindestens 
jedoch muss die Auslegungsfrist nun 30 Tage betragen. Dies ist bei der Berechnung 
der Frist für die Offenlage - insbesondere bei einem Fristbeginn im Februar sowie 
am 30./31. Januar- zu beachten. 

2. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist eine angemessen längere Auslegungs-
dauer zu wählen. 

Nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2d BauGB ist es für die Rechtswirksamkeit des Bauleit-
plans unbeachtlich, wenn bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nicht für die Dauer 
einer angemessen längeren Frist ausgelegt worden ist und die Begründung für die An-
nahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist. 
Damit diese Planerhaltungsvorschrift ggf. zur Anwendung kommen kann, sollten die Ge-
meinden generell festhalten, ob und aus welchen Gründen aus ihrer Sicht kein wichtiger 
Grund vorliegt, der eine Verlängerung der Auslegung erfordert.“ 
 
Handelt es sich um einen Bauleitplan mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad, sollte somit die 
Gemeinde von vornherein die Auslegung um ein bis zwei Wochen verlängern.  
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Das kann bei Überplanung des Bestandes oder bei der Erforderlichkeit mehrerer Fach-
gutachten oder bei Auslegung während der Ferienzeit der Fall sein.  
 
Besteht besonderer Zeitdruck, so dass die Auslegung nicht vorsorglich verlängert wer-
den kann, sollte die Gemeinde die Gründe darlegen. Eine nachvollziehbare Begründung 
hat nach § 214 Abs. 1 Nr. 2 d BauGB zur Folge, dass die Gerichte den Fehler als unbe-
achtlich ansehen.  
 
Eine solche Begründung ist vorliegend nicht erforderlich, denn der Entwurf der Änderung 
des Flächennutzungsplanes lag nach § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit von Montag, dem 
30.08.2021 bis einschl. Freitag, dem 29.10.2021 zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
9 Wochen werden auch für die Bauleitplanung „Am Bahnhof“ für ausreichend erachtet. 
Die Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplanes wird entsprechend ergänzt. 
 
zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__214.html
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Vorbemerkung zu den Seite 30 ff.: 

 

Die Stellungnahmen der HGON, der NABU Gruppe Linden, der Klimainitiative Linden 
und der sonstigen Öffentlichkeit beziehen sich nach dem jeweils genannten Betreff auf 
die Änderung des Flächennutzungsplanes und/oder den Bebauungsplan „Am Bahnhof“. 
Inhaltlich wird i.d.R. aber beide Ebenen angesprochen und nicht nach den unterschied-
lichen Aufgabenbereichen differenziert.  

Die Abwägung nimmt auf aufgrund der höheren Konkretisierungsgrades Bezug auf die 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Sinngemäß gelten die Ausführungen aber 
auch für die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung, d.h. die Änderung des Flächen-
nutzungsplanes. Sie werden daher nicht gekürzt bzw. auf die für die vorbereitende Bau-
leitplanung relevanten Inhalte zusammengestrichen. 

Für das Verständnis ist nur auf einen Aspekt hinzuweisen: Die Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft können 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB eine eigenständige Flächenwidmung darstellen und als 
überlagernde Festsetzung vergleichbar den Festsetzungen zum Anpflanzen und zum 
Erhalt von Bepflanzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB Eingang in den normativen 
Teil eines Bebauungsplanes finden. Vorliegend findet Alternative 2 Anwendung: Die Flä-
chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft überlagern die nichtüberbaubaren Grundstücksflächen des Allgemeinen 
Wohngebietes und des Gewerbegebietes. Sie sind daher in der Änderung des Flächen-
nutzungsplanes nicht als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft nach § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB dargestellt. 

Soweit in den folgenden Ausführungen grammatikalisch nur das generische Maskulinum 
verwendet wird, steht dieser als Sammelbegriff für das männliche, das weibliche und 
das dritte Geschlecht.  
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HGON (20.10.2021) 

Beschlussempfehlungen 

zu 1.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen.  

Die Notwendigkeit der Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege einschließlich des Artenschutzes im Rahmen der Abwägung ist unbestrit-
ten. Allerdings ist hier auf das der Planungshierarchie immanente Abschichtungsprinzip 
hinzuweisen, demgemäß ein Bebauungsplan dafür Sorge zu tragen hat, dass keine 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders geschützter Tierarten zerstört werden, 
während die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote erst auf der Ebene der Baugeneh-
migungsverfahren unmittelbare Bedeutung erlangen. Damit sind aber auch die an die 
Bestandsaufnahme im Rahmen der Bauleitplanung zu stellenden Anforderungen gerin-
ger als in den nachfolgenden Genehmigungsverfahren.  
Die durchgeführten Erhebungen zeigen, und dies wird auch in der Stellungnahme nicht 
bestritten, dass die Belange des Artenschutzes dem Vollzug des Bebauungsplanes „Am 
Bahnhof“ nicht grundsätzlich entgegenstehen. Ergänzende Bestandsaufnahmen sind 
ohnehin nicht mehr möglich, da im Oktober/November 2021 eine Bahnsteigerneuerung 
durchgeführt wurde, im Rahmen derer die Reste des ehemaligen Anschlussgleises be-
seitigt wurden. Die Fläche wurde anschließend mit Schotter aufgefüllt und glattgezogen. 
Die Tochterfirma der Deutschen Bahn, die die Baumaßnahmen beauftragt hat, hat dem 
ausführenden Unternehmen auch gestattet, die im räumlichen Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes liegenden Anschlussflächen großräumig für die Baustelleneinrichtung, 
die Lagerung von Asphaltaufbruch und Baustoffen zu nutzen. Die Grundstückseigentü-
merin hat von den Baumaßnahmen und der Nutzung ihrer Flächen erst erfahren, als im 
Oktober eine nochmalige Begehung durchgeführt werden sollte und festgestellt werden 
musste, dass wesentliche Teile der vormals wertgebenden Biotopstrukturen bereits zer-
stört waren. Die UNB wurde hierüber unverzüglich informiert.  
Mit E-Mail vom 02.11.2021 teilt die UNB mit, dass sie davon ausgeht, dass Erhebungen 
im geschotterten Bereich auch im kommenden Jahr nur von geringer Aussagekraft sein 
werden. Vereinbart wurde eine Worst-Case-Betrachtung, in die neben der Blauflügeli-
gen Ödlandschrecke auch Reptilien, Haselmaus und Fledermäuse aufgenommen wur-
den. Die aus der Worst-Case-Betrachtung abgeleiteten Kompensationsmaßnahmen 
können auf den im Bebauungsplan bereits ausgewiesenen Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft durch-
geführt werden. Die vorlaufende Herstellung und die Sicherung während der anschlie-
ßenden Bauphase sind Gegenstand des Städtebaulichen Vertrages. 
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zu 2.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen.  

Der Umweltbericht wurde von einem Diplom-Biologen erstellt, der seit vielen Jahren in 
der Landschaftsplanung auch im Landkreis Gießen aktiv ist. Die faunistischen Erhebun-
gen wurden ebenfalls von einem Dipl.-Biologen durchgeführt. 

zu 3.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Das Gelände wurde aufgrund eines Hinweises von der UNB am 02.09.2021 (gegen Mit-
tag, bei Sonnenschein) erneut begangen. Hierbei wurde gezielt nach Heuschrecken ge-
sucht. Das Vorkommen der Blauflügligen Ödlandschrecke wurde bestätigt, ein Nach-
weis der Sandschrecke gelang nicht. Die Blauflüglige Ödlandschrecke wurde an zwei 
Stellen auf den Schotterflächen neben den Gleisanlagen nachgewiesen (nördlich des 
Bahnhofgebäudes und am nördlichen Rand der ehem. Güterverladung). Soweit die 
Schotterflächen im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ 
liegen, sind sie bereits zur Ausweisung als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft vorgesehen.  
Ergänzende Erhebungen zu Haselmäusen wurden nicht durchgeführt, da die als poten-
zieller Lebensraum identifizierten „Hütten“ in dem Gehölzstreifen entlang und auf dem 
Niveau der Sudetenstraße tlw. bereits zurückgebaut worden waren. Die Haselmaus 
wurde aber nachträglich gefunden. Sie werden in den Waldrandbereich oberhalb der 
„Grube Steinmüller“ umgesiedelt. 
Die innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft dienen der Schaffung von Habitaten für im Übrigen 
die genannten Arten.  

zu 4.: Den Bedenken wird abgeholfen. 

Hierbei handelt es sich um einen Übertragungsfehler. Der Umweltbericht wird korrigiert. 

zu 5.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Beobachtungszeiträume haben sich an dem Kartiermethodenleitfaden von Hessen 
mobil orientiert, der aber für straßenrechtliche Eingriffsvorhaben, d.h. für die Ebene der 
Vorhabengenehmigung entwickelt wurde. Die Beobachtungszeiträume wurden zwar 
nicht exakt eingehalten. Der Untersuchungsumfang war von dem Verfasser des Um-
weltberichtes bereits 2018 mit der UNB abgestimmt worden, da zu diesem Zeitpunkt die 
ersten Untersuchungen zur Machbarkeit erfolgten. Weitere Begehungen wurden bereits 
in der 2. Jahreshälfte 2019 beauftragt. Die Erkenntnisse aus diesen Begehungen wur-
den in dem UB übernommen. Die Begehungen wurden mit dem Hinweis, dass immer 
alle Artengruppen erfasst wurden, in einer Tabelle zusammengestellt. Es handelt sich 
. 
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um 11 Begehungen in den Monaten zwischen Februar und Juli. Dies wird für ausrei-
chend erachtet, um den UB als Abwägungsgrundlage anerkennen zu können 

zu 6.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Fledermäuse wurden von einem anerkannten Faunisten erfasst. An den beiden Ge-
bäuden, dem Vereinsheim des Boule-Clubs und dem ehem. Wiegehaus, konnten keine 
Hinweise für ein Sommerquartier gefunden werden. Alle Hinweise aus den Erfassungen 
der Fledermäuse deuten darauf hin, dass die Bahntrasse im Bereich des Vorhabens als 
Transferrouten genutzt werden.  

zu 7.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen.  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 2,09 
ha. Das Areal, welches in erster Linie als Reptilienhabitat anzusprechen ist, umfasst 
eine Fläche von ca. 0,44 ha. Auf diesen 0,44 ha wurden 7 Reptilienbretter ausgelegt. 
Das entspricht einer ausreichenden Dichte von Reptilienbrettern von ca. 3,3 künstlichen 
Verstecken pro ha (kV/ha) bezogen auf die Gesamtfläche bzw. bezogen auf das Kern-
gebiet von 16 kV/ha. Dies ist ausreichend. (zur Methodik vgl. u.a. Hachtel et al Zeitschrift 
für Feldherpetologie, Supplement 15: S. 85-134 Nov. 2009). 
Zusätzlich ist in Bezug auf Reptilien und Insektenarten zu berücksichtigen, dass das 
Gelände seit langem, zuletzt auch im Sommer und Herbst 2021 als Baueinrichtungsflä-
chen oder Zwischenlagerflächen für Recyclingmaterial genutzt wurde und wird (Stand 
11/2021). Dadurch wird die Erfassung von Artengruppen, die anschließend wieder von 
außen in das Vorhabengebiet einwandern, erschwert bis unmöglich gemacht.  

zu 8: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

In den geeigneten Strukturen auf Flurstück 1155/6, es handelt sich hierbei um den Ge-
hölzstreifen entlang der Sudetenstraße, wurden Haselmaustubes aufgehängt. Im Rah-
men der Voruntersuchungen 2019 zu potenziellen Vorkommen relevanter Tierarten wur-
den bereits alle potenziell geeigneten Habitatstrukturen auf Leernester untersucht. Der 
in der Stellungnahme reklamierte Erfassungsmangel kann daher nicht nachvollzogen 
werden.  
Erst im Herbst 20221 gelang ein Nachweis der Haselmaus. Es soll eine Umsiedlung an 
den Waldrand nördlich der „Sandgrube Steinmüller“ durchgeführt werden. Dazu werden 
das Plangebiet und angrenzende Bereiche ab Ende März 2022 mit 30 Haselmausnist-
kästen zum Fang der Haselmäuse ausgestattet. Die Nisthilfen werden zwischen April 
und November an 14 Terminen (zwei pro Monat) auf Besatz kontrolliert. Besiedelte Käs-
ten werden verschlossen und auf direktem Weg in den Ersatzlebensraum transportiert. 
Zusätzlich zu jedem besetzten Kasten („Umsiedlungsversteck“) werden drei weitere 
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Verstecke im unmittelbaren Umfeld ausgebracht. Die Umsiedlung mit den bereits be-
setzten Kästen und dem eigenen Nest, erhöht die Akzeptanz der Umsiedlungsfläche 
und erleichtert die Umgewöhnung. Die Umsiedlung ist mit der UNB abgestimmt. 

zu 9.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Um die wichtige Flugzeit im Sommer erfassen zu können wurden auch im Juli Begehun-
gen durchgeführt. Da bei den Voruntersuchungen 2019 keine gefährdeten Tagfalter be-
obachtet wurden, konnte auf weitere Untersuchungen verzichtet werden. 

zu 10.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Die Untersuchungen wurden von zwei Diplom-Biologen durchgeführt. Die Blauflügelige 
Ödlandschrecke wurde aufgrund eines Hinweises der UNB nachkartiert. Die bereits un-
ter zu Ziffer 3 beschriebenen Maßnahmen dienen gerade auch der Neuschaffung und 
der Verbesserung der von Lebensräumen für die beiden genannte Heuschreckenarten. 

zu 11.: Den Bedenken wird abgeholfen. 

Der NABU Linden hat eine ausführliche Stellungnahme abgegeben, im Rahmen derer 
die Aussagen der HGON bestätigt werden. Neben den Haselmäusen wird auch das 
Vorkommen von Schlingnatter, weiteren Heuschrecken- und Schmetterlingsarten nicht 
grundsätzlich in Frage gestellt. Denn bei den durchgeführten Erhebungen handelt es 
sich, trotz mehrerer Begehungen, letztlich nur um Momentaufnahmen.  
Die Ermittlungspflicht in Bauleitplanverfahren beschränkt sich aber auf die Frage, ob die 
Umsetzung des Bebauungsplans zwangsläufig an artenschutzrechtlichen Hindernissen 
scheitern muss. Eine umfassende artenschutzrechtliche Prüfung ist für die Bauleitpla-
nung nicht erforderlich. Die ist u.a. dadurch begründet, dass jeder Bauleitplan grund-
sätzlich nur eine Angebotsplanung darstellt, deren zeitlicher Vollzug sich auch über 
mehrere Jahre erstrecken kann. Eine Gemeinde hat die vom Vollzug voraussichtlich 
betroffenen Arten sowie Art und Umfang ihrer voraussichtlichen Betroffenheit unter Hin-
zuziehung naturschutzfachlichen Sachverstands überschlägig zu ermitteln und zu be-
werten. Dieser Maßgabe wurde vorliegend Rechnung getragen. 
Gegen die Verbote des besonderen Artenschutzrechts nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
kann regelmäßig nur durch tatsächliche Handlungen verstoßen werden. Eine Erfüllung 
von Verbotstatbeständen kommt grundsätzlich nicht durch die lediglich den rechtlichen 
Rahmen für die spätere Vorhabenverwirklichung schaffende Bauleitplanung selbst, son-
dern erst durch die nachfolgende Realisierung konkreter (Bau-) Vorhaben in Umsetzung 
des Bebauungsplans in Betracht (VGH Bayern, Beschluss vom 31.08.2018, 9 NE 18.6).  
Um zu verhindern, dass bei der Baufeldfreimachung gegen das besondere Artenschutz-
recht verstoßen wird, werden eine Worst-Case-Betrachtung angestellt und eine ökolo-  
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gische Baubegleitung vereinbart. Die erforderlichen CEF-Maßnahmen werden mit der 
UNB abgestimmt. Die Sicherung erfolgt über den Städtebaulichen Vertrag. Im Städte-
baulichen Vertrag ebenfalls vereinbart die Ökologische Baubegleitung mit Begehungen 
und Umsiedlungen unmittelbar vor Baubeginn. 
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NABU - Gruppe Linden (24.10.2021) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Die Stadt Linden möchte mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ einen 
Beitrag dazu leisten, bislang baulich nicht genutzte Flächen im Außenbereich zu scho-
nen. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ umfasst vor-
wiegend Flächen, die z.T. mehr als 100 Jahren gewerblich genutzt wurden. Ihr vegeta-
tionskundlicher und faunistischer Wert ist Ergebnis der Sukzession, die erst nach Auf-
gabe der vormaligen Nutzung eingesetzt hat. Die betrifft auch die ehem. Gärten entlang 
der Sudetenstraße, von deren früherer Existenz heute nur noch zwei kleinere Grabgär-
ten zeugen. Gegenstand des Bebauungsplanes ist damit ein Flächenrecycling im Sinne 
der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie.  
Der Bundesgesetzgeber hat in den vergangenen Novellen des Baugesetzbuches und 
der Baunutzungsverordnung Prioritäten gesetzt. Wesentliche Schritte waren: 
 
2004  (Europarechtsanpassungsgesetz Bau): Einführung der Umweltprüfung 
2007  (Innenentwicklung-Novelle): Verminderung des Flächeninanspruchnahme und 

Stärkung der Innenentwicklung durch Einführung des beschleunigten Verfah-
rens  

2011  (Klimaschutznovelle): Bauleitpläne sollen die Klimaanpassung fördern. 
2013  (Innenentwicklungsnovelle): Einführung des besonderen Begründungszwangs 

für die Umwandlung von landwirtschaftlich oder als Wald genutzten Flächen. 
2017  (Gesetz zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt): Aufnahme 

des Urbanen Gebietes in die Baunutzungsverordnung mit einer Geschossflä-
chenzahl von bis zu GFZ = 3,0) 

2021  (Baulandmobilisierungsgesetz): Die bisherigen Obergrenzen für das Maß der 
baulichen Nutzung in den typisierenden Baugebieten der BauNVO werden 
durch „Orientierungswerte für Obergrenzen“ ersetzt. 

 
Die Zielrichtung verdeutlicht auch § 1a BauGB, der mit „Ergänzende Vorschriften zum 
Umweltschutz“ überschrieben ist. So soll mit Grund und Boden sparsam und schonend 
umgegangen werden. Vorrangig sind Brachflächen, Baulücken und andere Nachver-
dichtungsmöglichkeiten zu nutzen. Mit der Entwicklung der Flächen „Am Bahnhof“ wird 
diesen Vorgaben in besonderer Weise Rechnung getragen.  
   

 

http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Nachhaltigkeitsstrategie/_node.html?__site=Nachhaltigkeit
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zu 2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Neben dem weitgehenden Erhalt der Gehölzstruktur entlang der Sudetenstraße und der 
bereits im Entwurf des Bebauungsplanes ausgewiesenen Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft entlang der 
Bahnanlagen ist darauf hinzuweisen, dass die noch im Entwurf des Bebauungsplanes 
zwischen Bouleplatz und Bahnanlagen enthaltenen Stellplätze zugunsten einer Erwei-
terung der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft entfallen. Damit ist entlang der Bahnanlage ein durchgän-
giger Biotopverbund möglich.  
Es muss aber offen bleiben, ob hier tatsächlich von einem Biotopverbund gesprochen 
werden kann, denn die Buswendeschleife am Ende der Bahnhofstraße, die Straße Am 
Boden und die Bahnüberführung im Zuge der L 3129 sowie der Indoor-Erlebnispark, das 
Umspannwerk und die südlich folgenden Gewerbeflächen unterbrechen den „Biotopver-
bund“ bereits auf eine Länge von 400-500 m.  
Das Stadtentwicklungskonzept „Linden 2036“ schlägt neben der Qualifizierung von be-
stehenden und neuen Freiraumangeboten auch ein „Grünes Band“ vor, im Rahmen des-
sen sämtliche Freiraumangebote der Stadt miteinander vernetzt werden sollen: Das 
Grüne Band versteht sich dabei als verbindendes Element der einzelnen Grünräume 
und verknüpft die Stadt mit den umliegenden Naturräumen. Durch ein ausgebautes und 
attraktiv gestaltetes Wegenetz wird die Erschließung und Erreichbarkeit einzelner Frei-
räume erleichtert, die Verbindung zwischen Stadt und Landschaft ausgebaut, die außer-
halb liegende Grube Fernie in das Freiraumsystem der Stadt eingebunden und die 
Nahmobilität gestärkt. Ziel der Maßnahmen ist es, die bestehenden Siedlungsstrukturen 
durch ein ausgebautes Fuß- und Radwegenetz, durchgrünte Straßenräume und ländli-
che Wege mit den Natur- und Erholungsräumen attraktiv zu verbinden (ISEK S. 90). Der 
Bebauungsplan „Am Bahnhof“ steht der Entwicklung des „Grünen Bandes“ nicht entge-
gen, da der die Sudetenstraße begleitende Grünstreifen erhalten und erlebbar bleibt.  

zu 3.: Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Die heutige Grundstückseigentümerin hat das Gelände nach der Übernahme zwar von 
den vorgefundenen umfangreichen Bauschutzablagerungen befreit, an dem Gehölzbe-
stand keine Veränderungen vorgenommen. Auf die Maßnahmen, die die Deutsche Bahn 
AG im Zusammenhang mit der Bahndammsanierung und Bahnsteigerneuerung vorge-
nommen hat, hatten weder die Stadt Linden noch die Grundstückseigentümerin Einfluss.  
Richtig ist, dass mit der geplanten Bebauung, dies betrifft aber jede Bebauung, Flächen 
nachhaltig versiegelt werden. Hierbei darf aber nicht verkannt werden, dass die zur Be-
bauung vorgesehenen Flächen bereits über Jahrzehnte gewerblich genutzt wurden und 
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entsprechend verdichtet sind. Wenn die unterschiedlichen Regenerationszeiten für Bö-
den und Vegetation gegeneinander abgewogen werden, ist der Wiedernutzbarmachung 
von Flächen mit bereits gestörter Bodenstruktur nicht nur „Am Bahnhof“ der Vorzug zu 
geben. 
 
zu 4.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 
 
Es ist unbestritten, dass sich die geplante Bebauung auf die Fauna auswirken wird. Al-
lerdings darf auch nicht verkannt werden, dass von der Sudetenstraße auch aktuell 
schon Störwirkungen ausgehen und die Gehölzstruktur in ihrer Wertigkeit nicht mit z.B. 
einem Feldgehölz im Außenbereich vergleichen werden kann. Welche Veränderungen 
tatsächlich stattfinden, wird das vorgesehene Monitoring zeigen.  
 
zu 5.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.     
 
Der Landschaftsplan der Stadt Linden ist als Fachgutachten in den Abwägungsprozess 
zum Flächennutzungsplan 2003 eingeflossen. Seit der Novelle des Hessischen Natur-
schutzgesetzes 2006 sind Landschaftspläne keine eigenständigen Planwerke mehr, 
sondern Bestandteil der Flächennutzungspläne (§ 6 Abs. 2 HAGBNatSchG). Da der Flä-
chennutzungsplan in Ermangelung eines städtebaulichen Erfordernisses seit 2003 nicht 
mehr fortgeschrieben wurde, liegt auch kein aktualisierter Landschaftsplan vor. Ein ak-
tualisierter Landschaftsplan ist für die vorliegende Abwägung aber auch nicht erforder-
lich, da der Bebauungsplan ausreicht, um die städtebauliche Entwicklung unter beson-
derer Berücksichtigung der Belange von Natur- und Artenschutz zu ordnen. 
Der Flächennutzungsplan 2003 stellt die vormals gewidmeten Bahnanlagen als solche 
dar. Entlang der Sudetenstraße ist Grünfläche mit der Zweckbestimmung Kleingärten 
dargestellt. Diese Darstellungen bilden die Grundlage für die Bauleitplanung „Am Bahn-
hof“.   
Der Natureg-Viewer (https://natureg.hessen.de, Abruf 11.11.2021) beinhaltet weder 
Hinweise auf ein Schutzgebiet noch Hinweise auf gesetzlich geschützte Biotope/Biotop-
komplexe. Nur in dem Layer „Luftbildinterpretation Streuobst und Gehölze“ ist der nörd-
liche Teil des räumlichen Geltungsbereiches als „Gehölz“ gekennzeichnet. Die Kenn-
zeichnung umfasst große Teile der bahnbegleitenden Flächen zwischen dem Forst im 
Norden und der A45 im Süden.  
Als Jahreszahl wird 2010 angegeben. Die Jahreszahl ist deshalb interessant, weil sie 
belegt, dass die aus der Sukzession nach Aufgabe der Gärten entstandene Gehölz-
struktur noch vor 10 Jahren nicht als solche gewertet wurde. 
 

https://natureg.hessen.de/
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Der gemeindlichen Bauleitplanung „übergeordnet“ ist der Regionalplan Mittelhessen. 
Die Obere Landesplanungsbehörde beim Regierungspräsidium Gießen als zuständige 
Behörde hat mit Schreiben vom 27.10.2021 mitgeteilt, dass das Vorhaben mit den „Fest-
legungen des RPM 2010 vereinbar ist.     
 
zu 6.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Weder werden „mächtige“ Bäume fallen, noch ist die Entfernung der Robinien geplant. 
Und ein Rückschnitt der Linden ist ebenfalls nicht vorgesehen. Die Informationen, deren 
Quelle hier nicht bekannt ist, sind unzutreffend. 
 
zu 7.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der in der Stellungnahme unterstellte fehlende Übereinstimmung konnte bei der durch-
geführten Überprüfung nicht verifiziert werden. 
 
zu 8.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Die Flächen, auf denen die zum Erhalt festgesetzten Gehölze stehen, werden vor Be-
ginn der Baumaßnahmen bauliche gesichert und, soweit erforderlich, durch Bauzäune 
abgegrenzt, um zu verhindern, dass sie während der Bauphase beschädigt werden. Die 
Baumaßnahmen werden zudem durch einen Baumsachverständigen begleitet, um si-
cherzustellen, dass die in der Stellungnahme vermuteten Beschädigungen gerade nicht 
eintreten.  
 
zu 9.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Gehölze werden, wie dies derzeit schon geschieht und auch bei Stadtbäumen üblich 
ist, bei Bedarf Pflegeschnitte erhalten. Die Pflege der Sträucher und Bäume zwischen 
der Sudetenstraße und der geplanten Bebauung obliegt der Stadt Linden, da die Flä-
chen in städtischem Eigentum verbleiben.   
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zu 10.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Der Bebauungsplan weist Grünflächen, Allgemeines Wohngebiet und Gewerbegebiet 
aus. Die in der Stellungnahme wiedergegeben Ausführungen beziehen sich nur auf die 
Baugrundstücke des Allgemeinen Wohngebietes und des Gewerbegebietes und geben 
nur wieder, was nach den Bestimmungen der Baunutzungsverordnung zulässig ist. Hier-
bei darf aber nicht verkannt werden, dass sich der Grad der Inanspruchnahme der Bau-
grundstücke nach der festgesetzten Grundflächenzahl bzw. deren zulässiger Über-
schreitung durch die Grundflächen von z.B. Stellplätzen und ihren Zufahrten richtet. In 
dem Allgemeinen Wohngebiet dürfen gem. textliche Festsetzung Nr. 1.1.5 max. 80% 
der Fläche eines Baugrundstücks baulich genutzt werden. Bei dem Gewerbegebiet greift 
die sog. „Kappungsgrenze“ des § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO, nach der auch hier max. 
80% der Fläche eines Baugrundstücks baulich genutzt werden darf. Die zu den Bau-
grundstücken gehörenden Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft dürfen auch nicht für Stellplätze und Zufahr-
ten herangezogen werden, so dass auch der Umfang der nach BauNVO zulässigen 
baulichen Nutzung möglicherweise nicht erreicht wird.  
Der „Grünstreifen“ ist im Übrigen als „öffentliche Grünfläche“ ausgewiesen und damit 
nicht Bestandteil der Baugrundstücke. Die in der Stellungnahme vorgetragene Besorg-
nis ist damit unbegründet.  

zu 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Entlang der Sudetenstraße ist bisher nur auf deren westlicher Seite ein Gehweg vorhan-
den. Die im Bebauungsplan ausgewiesene Straßenverkehrsfläche gestattet aber auch 
auf der Seite der geplanten Bebauung die Anlage eines Gehweges. Ein Eingriff in die 
im Bebauungsplan angrenzend an die Straßenverkehrsfläche aufgewiesene Öffentliche 
Grünfläche ist weder zulässig noch geplant.  

zu 12.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Wie die Ausführungen zu den Ziffern 2 bis 11 zeigen, können die vorgetragenen Beden-
ken entkräftet und der Bebauungsplan zur Satzung erhoben werden.  

zu 13.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die zur Bebauung vorgesehenen Flächen leisten keinen nennenswerten Beitrag zur 
Kaltluftentstehung. Der Luftaustausch bleibt, wie die Untersuchung zur Besonnung und  
qualitativen Bewertung des Außenkomforts zeigt, gewährleistet. Insoweit ist die Bewer-
tung des UB nicht zu beanstanden.  
Eine weitere „Betonung“ ist nicht erforderlich, da auch ein UB eine Abwägung zwischen 
den zu betrachtenden Themen vornehmen darf.  
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zu 14.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

zu 15.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Hierbei handelt es sich um einen Übertragungsfehler. Die Tabelle wird korrigiert. 

zu 16.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Selbstverständlich wurde auch nach Quartieren Ausschau gehalten. Auch die beiden 
Gebäude, das Vereinsheim des Bouleclubs und das ehem. Wiegehaus, wurden betrach-
tet, ohne dass Hinweise auf Quartiere gefunden worden wären. Alle Hinweise aus den 
Erfassungen der Fledermäuse deuten nur hin, dass die Bahntrasse als Transferroute 
genutzt wird. 

zu 17.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Bereits im Rahmen der Voruntersuchungen 2019 wurden die geeigneten Habitatstruk-
turen auf Freinester untersucht. In der Gehölzstruktur entlang der Sudetenstraße wur-
den dann auch Haselmaustubes aufgehängt, allerdings ohne dass die Haselmaus hätte 
nachgewiesen werden können. Erst im Herbst 2021 gelang ein Nachweis. Auf Anregung 
der UNB soll eine Umsiedlung an den Waldrand nördlich der „Sandgrube Steinmüller“ 
durchgeführt werden. Dazu wird das Plangebiet und angrenzende Bereiche ab Ende 
März 2022 mit 30 Haselmausnistkästen zum Fang der Haselmäuse ausgestattet. Die 
Nisthilfen werden zwischen April und November an 14 Terminen (zwei pro Monat) auf 
Besatz kontrolliert. Besiedelte Kästen werden verschlossen und auf direktem Weg in 
den Ersatzlebensraum transportiert. Zusätzlich zu jedem besetzten Kasten („Umsied-
lungsversteck“) werden drei weitere Verstecke im unmittelbaren Umfeld ausgebracht. 
Die Umsiedlung mit den bereits besetzten Kästen und dem eigenen Nest, erhöht die 
Akzeptanz der Umsiedlungsfläche und erleichtert die Umgewöhnung. Die Umsiedelung 
ist mit der UNB abgestimmt. 

zu 18.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Auch die Habitatansprüche von Schlingnatter und Zauneidechse werden bei der Gestal-
tung der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft berücksichtigt. Ergänzende Bestandsaufnahmen sind auf-
grund der bereits unter zu 3. angesprochenen Zerstörung von Lebensräumen nicht mehr 
möglich. 
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zu 19.: Den Bedenken wird abgeholfen. 

Der Zusatz „nur“ wird gestrichen, um den Eindruck zu vermeiden, es handele sich um 
eine Abwertung. Der Satz lautet dann: „Fledermäuse sind grundsätzlich streng ge-
schützt. Sie nutzen das Vorhabengebiet als Nahrungshabitat bzw. überfliegen das Areal 
als Transferroute“.    

zu 20.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Das BNatSchG spricht in § 1 Abs. 1 davon, dass auch die „Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft“ auf Dauer gesichert werden 
sollen. Das Landschaftsbild ist aber das Schutzgut, dessen Erfassung und Bewertung 
allein schon deshalb Schwierigkeiten bereitet, weil es eben gerade nicht objektiv mess-
bar ist. Es heißt nicht umsonst, dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Für den 
vorliegenden Abwägungsprozess wird davon ausgegangen, dass dem Schutzgut durch 
den Erhalt der Gehölzstruktur entlang der Sudetenstraße ausreichend Rechnung getra-
gen wird, denn diese ist für den Fußgänger und Radfahrer ebenso wie für den Kraftfah-
rer blickführend und vermittelt der Mehrheit der Personen, die sich auf der Straße be-
wegen, den Eindruck eines naturnah gestalteten und einladenden städtischen Raumes.  

zu 21.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Es handelt sich um Roßkastanien. 

 zu 22.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes widmet sich in Kapitel 4.6 dem 
Landschaftsbild:  

„Eine Beeinflussung des Landschaftsbildes kann nur auf der Nordostseite stattfinden, 
da die beiden Baugebiete ansonsten von Wohngebäuden und Gewerbebauten umge-
ben sind.  
Der noch herzustellende Baugrund für das Allgemeine Wohngebiet liegt nur geringfügig 
über dem Niveau der Bahngleise. Die Bahngleise liegen hier in einem deutlichen Ein-
schnitt. Auf der Ostseite der Bahnanlagen schließen zudem zunächst umfangreich ein-
gegrünte Klein- und Freizeitgärten an, auf die in Richtung oberes Viadukt mehrere Meter 
hohe Laubgehölze folgen. Die geplanten Mehrfamilienhäuser werden vom Lückenbach-
tal aus zwar sichtbar sein, aufgrund der Bauhöhenbegrenzung aber nicht mehr als die 
bereits vorhandene Bebauung.  
Hinzu kommt die Topographie. Der Blick vom Lückenbachtal aus muss in die Höhe ge-
hen, um die Bebauung wahrzunehmen. 
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In der Gegenrichtung, beispielhaft genannt seien der Blick vom Bouleplatz auf das Kuhn-
Center und die Mehrfamilienhäuser Gießener Straße 118/120, führt der Blick nach un-
ten, wodurch die Bebauung wesentlich intensiver ins Blickfeld rückt.  
Auch das in dem Gewerbegebiet geplante Bürohaus wird von Lückenbachtal aus sicht-
bar sein. Aber auch hier gilt, dass die Kulisse bereits durch die vorhandenen Gewerbe-
bauten geprägt ist.  
Eine Fernwirkung, die geeignet wäre, das Landschaftsbild im Sinne einer Beeinträchti-
gung für den Durchschnittsbetrachter zu verändern, ist durch die geplante Bebauung 
jedenfalls nicht zu erwarten.“ 

Die Aussichtsbank der NABU-Ortsgruppe steht im Streuobstgebiet südöstlich Leihges-
tern. Die Blickbeziehung wird hier als nicht abwägungsrelevant eingestuft, da die ge-
plante Bebauung von dort aus inmitten des Siedlungsgefüges liegt und in ihrer Höhen-
entwicklung mit den Höhen der vorhandenen Bebauung beidseits der Bahnstrecke kor-
respondiert. Hinzu kommt die Dachbegrünung, deren eingriffsminimierende Funktion 
zwar durch die geplante Photovoltaikanlage gemindert, der als Maßnahme zum Klima-
schutz aber der Vorrang eingeräumt wird. 
 
zu 23.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 
 
Dass durch Baumaßnahmen aller Art, wie z.B. auch der im Herbst 2021 von einer Toch-
tergesellschaft der Deutschen Bahn AG veranlassten Arbeiten, Brut- und Nahrungsha-
bitate in Mitleidenschaft gezogen werden, ist unbestritten. Bei den Gehölzstrukturen ent-
lang der Sudetenstraße handelt es sich aber um keine besonders geschützten Lebens-
räume wie z.B. auch die in der Stadt Linden vorhandenen Streuobstwiesen (eine Über-
sicht über die nach BNatSchG und HAGBNatSchG geschützten Biotope findet sich u.a. 
auf der Homepage des Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie 
unter https://www.hlnug.de/themen/naturschutz/lebensraeume-und-biotopkartierungen/ 
gesetzlich-geschuetzte-biotope, Abruf 12.11.2021). Würde ein geschützter Lebensraum 
in Anspruch genommen, wäre auch die Bewertung anders ausgefallen. 
Störungen während der Bauphase sind zu erwarten. Die Biologen, die den Umweltbe-
richt verfasst haben, gehen davon aus, dass hier nur eine vorübergehende Vergrämung 
stattfindet. Ob diese Annahme zutrifft, wird sich erst im Rahmen des Monitorings zeigen. 
In das Monitoring werden alle in dem Gebiet tatsächlich oder potentiell vorkommenden 
Tierarten einbezogen.  
Wanderkorridore bleiben entlang der Bahn und entlang der Sudetenstraße erhalten. 
Eine Barrierewirkung wird die geplante Bebauung zwischen den Bahnanlagen und der 
Sudetenstraße erzeugen. 
 

https://www.hlnug.de/themen/naturschutz/lebensraeume-und-biotopkartierungen/%20gesetzlich-geschuetzte-biotope
https://www.hlnug.de/themen/naturschutz/lebensraeume-und-biotopkartierungen/%20gesetzlich-geschuetzte-biotope
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Diese Barrierewirkung wird durch die zwischen der geplanten Bebauung und den Bahn-
anlagen ausgewiesenen Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft und die auf diesen Flächen vorgesehenen 
Maßnahmen aber weitgehend kompensiert.  
  
zu 24.: Den Bedenken wird abgeholfen. 
 
Es werden drei parallel verlaufende Biotopstrukturen entwickelt:  

1) Die Gehölzstruktur entlang der Sudetenstraße bleibt erhalten. Im Bereich der Zuwe-
gungen zu den Hauseingängen werden Querungsmöglichkeiten geschaffen, um auch 
für bodenlebende Tierarten Barrieren zu vermeiden.     

2) Die Dachflächen der Mehrfamilienhäuser und ihrer Verbindungselemente werden be-
grünt, wobei die Attraktivität für Fluginsekten wie Bienen und Schmetterlinge u.a. durch 
eine variable Substratdicke und das Einbringen von Sandlinsen gezielt gefördert wird. 
Der vermeintliche Widerspruch zu der Nutzung der Dachflächen für die Gewinnung von 
Solarenergie wird durch eine differenzierte und abgestimmte Gestaltung aufgelöst.    

3) Die Flächen zwischen der geplanten Wohnbebauung und der bahnseitigen Grenze 
des räumlichen Geltungsbereiches wird als Biotop gestaltet, wobei insbesondere auch 
die Lebensraumansprüche der Blauflügligen Ödlandschrecke Berücksichtigung finden. 
In diese Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft einbezogen wird die bisher für Stellplätze vorgesehene Fläche 
östlich unterhalb des Bouleplatzes, so dass über die gesamte Länge des räumlichen 
Geltungsbereiches ein durchgehender Biotopverbund entsteht bzw. erhalten bleibt.  

Die Umsetzungen des „3-Zonen-Konzeptes“ wird beispielhaft zeigen, wie die Biodiver-
sität auch im städtischen Innenbereich gefördert werden kann.  

Zum Schutz nachgewiesener und potenziell im Plangebiet lebender seltener und / oder 
besonders geschützter Tierarten wird durch eine ökologische Baubegleitung während 
der Baufeldfreimachung sichergestellt, dass das Töten von Individuen vermieden wird. 
Das Baufeld wird vor und während der Freimachung auf Vorkommen dieser Arten hin 
untersucht, ggf. angetroffene Tiere werden in die angrenzenden zum Erhalt vorgesehe-
nen Gehölzstrukturen umgesetzt. Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang darauf, 
dass die Baustelle für die Mehrfamilienhäuser ausschließlich von Norden her angedient 
wird.  
Eine Rückkehr wird durch temporäre (Reptilien-)Schutzzäune verhindert. Die gesamte 
Bauphase wird ökologisch begleitet. Die einzelnen Schritte der ÖBB und die Befunde 
werden gegenüber der UNB und der Stadt Linden jeweils zeitnah dokumentiert.    
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zu 25.: Den Bedenken wird abgeholfen.  
 
Gegenstand der angesprochenen Maßnahme sind die drei Linden zwischen dem Boule-
platz (die Bäume im Bereich des Bouleplatzes bleiben erhalten) und dem nördlichen 
Ende der Wohnbebauung in der Sudetenstraße. Der Umweltbericht führt hierzu aus:  

„Linden sind sehr gut für Rückschnitt geeignet. Um den Bäumen eine naturnahe Kro-
nenentwicklung zu ermöglichen, sollen sie bis auf eine von 6 m bis 8 m zurückgeschnit-
ten werden. Dabei ist auf eine natürliche Kronenform zu achten.“  

Die Empfehlung des Umweltberichtes zielt auf den Erhalt der Bäume und nicht auf deren 
Entnahme. Ein Rückschnitt ist nicht vorgesehen. Sollte er aber wider Erwarten doch 
notwendig werden, wird er durch einen Baumgutachter begleitet. 
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zu 26.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht nicht, da die Robinien bereits als „zu er-
halten“ festgesetzt sind.  
Die Bewertung und Empfehlung des Umweltberichtes ist gleichwohl nicht zu beanstan-
den, denn die Robinie ist nicht nur ein robuster Stadtbaum sondern auch eine invasive 
Baumart, die bereits in jungen Jahren blüht, der Samen ist über Jahrzehnte keimfähig. 
Die Robinie verbreitet sich zudem über Wurzelbrut, d.h. aus den oberflächennahen Wur-
zeln bilden sich Sprosse, aus denen sich neue Bäume entwickeln. Sie kann daher auch 
kritisch bewertet werden, wie das folgende Zitat aus dem Baumpflegeportal zeigt 
(https://www.baumpflegeportal.de/aktuell/baum-des-jahres-2020_robinie-robinia-pseu-
doacacia/, Abruf 12.11.2021): 

„Sie hat das Potential, sensible Ökosysteme, Pflanzen und Lebensräume zu bedrohen 
und zu zerstören. Zudem fixiert die Robinie, wie zum Beispiel auch die Schwarz-Erle, 
Luftstickstoff im Boden. In einer Symbiose mit Bakterien, die an ihren Wurzeln leben, 
gelingt dieser Prozess, der eine Gefahr für empfindliche andere Pflanzen ist. Ohne eine 
langfristige Abwehrstrategie ist die Robinie dadurch eine Gefahr für die heimische 
Flora.“  

Aufgrund der Stellungnahmen schon der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden 
auch die Robinien, in Kenntnis der kontroversen Diskussion, zum Erhalt festgesetzt. 
 
zu 27.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Die Plankarte des Bebauungsplanes zeigt, in welchen Abschnitten der Gehölzstreifen 
entlang der Sudetenstraße zu erhalten ist. Die Örtlichkeit zeigt, dass der Gehölzstreifen 
entlang der Sudetenstraße auch derzeit schon regelmäßig maschinell zurückgeschnit-
ten wird. In diese Pflege werden zukünftig auch die Kanten beidseits der vorgesehenen 
Zuwegungen einbezogen.  
Es ist nicht ersichtlich, warum es hierdurch zu einer Ausdünnung auch der „zum Erhalt“ 
festgesetzten Abschnitte des Gehölzstreifens kommen soll, denn dieser besteht nicht 
nur aus Weißdornsträuchern. 
 
zu 28.: Die Bedenken werden zurückgewiesen.  
 
In Umweltberichten wird regelmäßig empfohlen, Fassaden aus nicht reflektierenden Ma-
terialien herzustellen, um Blendwirkungen, die die Fauna irritieren können, zu vermei-
den.  

https://www.baumpflegeportal.de/aktuell/baum-des-jahres-2020_robinie-robinia-pseudoacacia/
https://www.baumpflegeportal.de/aktuell/baum-des-jahres-2020_robinie-robinia-pseudoacacia/
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So empfiehlt auch der UB zum Bebauungsplan „Am Bahnhof“ zugunsten kollisionsge-
fährdeter Vogelarten auf vollverspiegelte oder verglaste Fassaden zu verzichten. Sofern 
an Gebäuden dennoch große Glasflächen vorgesehen sind, die eine Durchsicht auf na-
turnahe Strukturen (vor allem Bäume) ermöglichen oder selbige widerspiegeln, sollen 
Maßnahmen gegen Vogelschlag ergriffen werden. Als leicht umsetzbare Möglichkeiten 
werden beispielhaft benannt:  

- Horizontale Markierungen / Bedrucken der Glasoberfläche.  
- Verwendung transluzenter Gläser.  
- Einsatz reflexionsarmer Gläser.  
- Verzicht auf die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern vor reflektierenden Fenstern.  
- Verzicht auf glasierte Dachpfannen wegen der Blendwirkung auf Menschen und Vögel 

Der Bebauungsplan „Am Bahnhof“ leitet aus diesen allgemeinen Empfehlungen für die 
durch ihn vorbereitete Bebauung die Empfehlungen ab, dass Fenster für Vögel durch 
Gardinen, Jalousien, Rollos, Lamellen und kontrastreiche Markierungen sichtbar ge-
macht werden sollen. Denn Spiegelfassaden sind weder im Allgemeinen Wohngebiet 
noch dem Gewerbegebiet zu erwarten.  
 
zu 29.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Angesprochen sind hier die Ausfälle innerhalb der „Umgrenzung von Flächen für die 
Erhaltung von Bäumen und Sträuchern“, innerhalb derer auch Ziergehölze stocken, die, 
wenn sie natürlich abgängig sind, am jeweiligen Standort durch standortgerechte ein-
heimische Laubsträucher und Laubbäume 2. Ordnung ersetzt werden sollen.  
 
zu 30.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Aufgrund der von einer Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn AG veranlassten Maß-
nahmen, die nicht nur das noch gewidmete Bahngelände, sondern auch die angrenzen-
den Flächen der ehem. Güterverladung verändert haben, waren die bisher vorgesehe-
nen Maßnahmen zu überprüfen.  
In enger Abstimmung mit der UNB wird ein Gestaltungskonzept erarbeitet, dass dem 
vergleichsweise hohen Grad der Beschattung Rechnung trägt. Eine Änderung des Be-
bauungsplanes mit nochmaliger Öffentlichkeitsbeteiligung ist für dessen Umsetzung 
nicht erforderlich. 
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34. 
 
 
 
35. 
 

zu 31.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die einzelnen Aspekte wurden bereits in den Ausführungen zu den Ziffern zu 13 bis zu 
30 behandelt. Ergänzt sei nur noch, dass  

- die Maßnahmen zur Sicherung und Stabilisierung des Bahndammes nördlich des 
räumlichen Geltungsbereiches bis zum Baubeginn abgeschlossen sein werden, die 
Flächen damit wieder für eine Besiedlung zur Verfügung stehen, 

- die die Flächen zwischen der geplanten Bebauung und den Bahnanlagen betreffenden 
Maßnahmen wie unter zu 30 beschrieben geändert und der Umweltbericht entspre-
chend angepasst wird und 

- die DB Netz AG derzeit keinen weiteren Ausbau der Trasse zwischen Gießen und 
Großen-Linden plant. Bei der Fläche für Gleis 3 (Gleis 4 würde auf der Leihgesterner 
Seite liegen) handelt es sich nur um eine Freihaltefläche in Ausführungen der Ziele 
der Raumordnung gemäß Regionalplan Mittelhessen 2010.  

Das Bauleitplanverfahren kann fortgeführt und der Bebauungsplan zur Satzung erhoben 
werden.  

zu 32.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung (§ 2a Satz 2 BauGB). 
Insoweit kann hier auf die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes Bezug ge-
nommen werden, die ebenfalls öffentlich ausgelegen hat und der Prüfung von Standort-
alternativen ein ganzes Kapitel widmet. Hierauf wird verwiesen. 
Verwiesen sei zudem auf das auch aus dem Naturschutzrecht bekannte Vermeidungs-
gebot. Nicht zuletzt seit der Flutkatastrophe im Landkreis Ahrweiler Mitte Juli 2021 wird 
die Bedeutung des Bodenschutzes auch von einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenom-
men. Durch die Bebauung der gewerblichen Brachflächen wird dem Bodenschutz in be-
sonderer Weise Rechnung getragen. Jede andere Baulandentwicklung, z.B. eine Erwei-
terung des Allgemeinen Wohngebietes „Nördlich Breiter Weg“ würde bisher nur land-
wirtschaftlich genutzte Böden beanspruchen und in ihren natürlichen Funktionen beein-
trächtigen bzw. diese zerstören. Eine nachhaltige Stadtentwicklung legt daher ihre Pri-
orität auf die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die bereits baulich genutzt werden 
bzw. waren. Wie die Entwicklung der Gehölze entlang der Sudetenstraße und im Be-
reich der ehem. Erzverladung zeigt, brauchen diese und damit auch die Besiedlung 
durch die Tierwelt nur einen Bruchteil der Zeit, die Böden zur Regenration benötigen. 
Auf die Prioritätensetzung des Bundesgesetzgebers, die sich im Übrigen als für die Ge-
meinden verbindliche Ziele der Raumordnung auch im Regionalplan Mittelhessen wie-
derfinden, wurden bereits in den Ausführungen zu Ziffer 1 eingegangen. Die geplante 
Bebauung folgt hier dem Gebot des Flächensparens.  
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Ebenfalls im Sinne des Klimaschutzes ist die Nähe zu den Haltestellen des ÖPNV, da 
hierdurch unnötiger motorisierter Individualverkehr mit seinen Lärm- und Schad-
stoffimmissionen vermieden wird. Hinzu kommen Themen wie z.B. das Verhältnis von 
Wohnfläche zu Grundfläche, das im Geschosswohnungsbau bezogen aus den Flächen-
verbrauch deutlich besser ist als beim Bau von Einfamilienhäusern, und energetische 
Themen, die im Vollzug des Bebauungsplanes zumindest mittelbar auch dem Klima-
schutz dienen. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass die Erschließung bereits vorhanden 
ist, zusätzlicher Straßenbau damit nicht notwendig wird.    

Auch wenn z.B. der Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2003 an anderer Stelle noch 
Bauflächen darstellt, so wären diese aus heutiger Sicht und dem Fokus auf das Thema 
Bodenschutz doch mit deutlich größeren Eingriffen verbunden. Gerade diese gilt es aber 
zu vermeiden.  
 
zu 33.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Angesprochen sind hier die Biotoptypen nach der Kompensationsverordnung des Lan-
des Hessen, Anlage 3. Die Gegenüberstellung dient ausschließlich der Plausibilitäts-
kontrolle, ob die durch den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffe in Natur und Land-
schaft auch im räumlichen Geltungsbereich ausgeglichen werden können. Die Gegen-
überstellung zeigt einen nahezu ausgeglichenen Saldo. 
 
zu 34.: Die Bedenken werden zurückgewiesen.    
 
Zur Begründung wird auf die Ausführungen zu den Ziffern zu 13 bis zu 32 verwiesen. 
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zu 35.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Bei den in der Stellungnahme angesprochenen Schotterflächen handelt es sich um Flä-
chen nördlich des ehem. Bahnhofsgebäudes, die mehr als 100 Jahre der Lagerung und 
Verladung von Gütern aller Art dienten und faktisch einen Asphalt und Beton vergleich-
baren Verdichtungsgrad aufweisen. Von daher konnte die „Untersuchung der Beson-
nung und qualitativen Bewertung des Außenkomforts“ durchaus von einer „befestigten“ 
Fläche ausgehen. 
Das Vorhandensein der Blauflügligen Ödlandschrecke wird ebenso wie randlich auf-
kommende Prioniervegetation (jedenfalls bis zur Nutzung durch das mit den Baumaß-
nahmen an den Bahnanlagen beauftragte Unternehmen) nicht in Abrede gestellt, ist für 
die hier angesprochene Untersuchung aber nicht relevant. 
 
zu 36.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Im Rahmen der Beteiligungsverfahren nach BauGB können Stellungnahmen abgege-
ben werden, eine Zustimmung ist nicht erforderlich. Inhaltlich wird auf die Ausführungen 
zu den Ziffern 1 bis 35 verwiesen.  
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Klimainitiative Linden (28.10.2021) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
zu 1.: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Es ist gerade die Nähe zu den Haltepunkten des ÖPNV, die auch für die Stadtverordne-
tenversammlung Anlass war, die Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes 
und Aufstellung des Bebauungsplanes einzuleiten. Die in der Stellungnahme angespro-
chenen Aspekte werden in der Abwägung im Übrigen wie folgt berücksichtigt:  

- Es wurden zwei Querprofile erarbeitet und in die Begründung zum Bebauungsplan 
aufgenommen, die belegen, dass die geplante Bebauung ein Gleis 3 (Gleis 4 käme 
auf der Leihgesterner Seite zu liegen) nicht erschwert oder unmöglich macht. Seitens 
der DB Netz AG gibt es hierfür keine Planungen. 
Die P+R-Parkplätze in der Bahnhofstraße und die öffentlichen Parkplätze am Anfang 
der Sudetenstraße bleiben bestehen. Die Verkehrsuntersuchung (die Zählungen fan-
den am 16.09.2020 und 17.09.2020, d.h. rd. 4 Monate nach dem 1. Lockdown statt) 
kommt zu dem Ergebnis, dass (schon ohne die rd. 60 Stellplätze am Indoor-Erlebnis-
park) sowohl zu den Stoßzeiten des Bewohner- als auch des Pendlerparkens keine 
Annäherung an kritische Auslastungen vorliegen.        

- Da die notwendigen Stellplätze für die in dem Allgemeinen Wohngebiet „Am Bahnhof“ 
geplante Bebauung in einem Garagengeschoss auf dem Baugrundstück nachgewie-
sen werden, ist auch zukünftig keine nennenswerte Mehrbelastung der vorhandenen 
öffentlichen Stellplätze anzunehmen. Insofern besteht aktuell kein Erfordernis, die 
Möglichkeiten der Bereitstellung weiterer P-R-Parkplätze zu prüfen. 

- Für die Nutzer der geplanten Wohnbebauung wird eine ausreichende Ladeinfrastruk-
tur für Elektroautos und -zweiräder zur Verfügung gestellt. Hingewiesen sei hier auch 
auf das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz vom 18.03.2021 (BGBl. I S. 
354), dessen § 6 lautet: „Wer ein Wohngebäude errichtet, das über mehr als fünf Stell-
plätze innerhalb des Gebäudes oder über mehr als fünf an das Gebäude angrenzende 
Stellplätze verfügt, hat dafür zu sorgen, dass jeder Stellplatz mit der Leitungsinfra-
struktur für die Elektromobilität ausgestattet wird.“ Da liegt es nahe, diese auch zu 
nutzen. In dem Gewerbegebiet wird entsprechend verfahren. 

- Die Bereitstellung von Ladesäulen im Bereich der öffentlichen P+R-Parkplätze ist nicht 
Gegenstand des vorliegenden Abwägungsprozesses. Die betrifft auch die Erweiterung 
der Fahrradstellplätze sowie die Themen Carsharing und Fahrradverleih.  
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Für den Abwägungsprozess in Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes „Am 
Bahnhof“ relevant ist entsprechend dem gesetzlichen Auftrag an die Bauleitplanung der 
Nachweis, dass die verkehrliche Erschließung gesichert werden kann. Dieser Nachweis 
wurde durch die Verkehrsuntersuchung 2020 mit Plausibilitätskontrolle 2021 geführt.  

zu 2.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Sie können aber zurückgewiesen werden, denn der Gehölzstreifen zwischen den öffent-
lichen Parkplätzen im Süden der Sudetenstraße und der Einmündung Ludwigstraße ver-
bleibt bis auf die in ihrer Zahl auf 3 reduzierten Zuwegungen im Eigentum der Stadt 
Linden. Die Stadt Linden beabsichtigt nicht, die im Bebauungsplan als „zu erhalten“ fest-
gesetzten Gehölze auszulichten oder gar zu roden. 

zu 3.: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.  

Städtische Regelungen i.S. einer Festsetzung bestimmter Energiestandards sind man-
gels Grundlage nach dem insoweit abschließenden Katalog zulässiger Festsetzung ei-
nes Bebauungsplanes in § 9 Abs. 1 BauGB nicht möglich. Aufgrund der eigengesetzli-
chen Regelungen sind sie aber auch nicht erforderlich. So hat das Gebäudeenergiege-
setz 2020 die bis dahin geltenden Normen Energieeinsparungsgesetz (EnEG), Energie-
einsparverordnung (EnEV) und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) in 
ein Gesetz zusammengeführt. Das GEG enthält Anforderungen an die energetische 
Qualität von Gebäuden, die Erstellung und die Verwendung von Energieausweisen so-
wie an den Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden. Faktisch dürfen Neubauten 
seither nur noch in Niedrigstenergiebauweise errichtet werden.  

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Aus Gründen des Datenschutzes müssen die Stellungnahmen anonymisiert werden. 
Die angesprochene Stellungnahme trägt die Bezeichnung „Öffentlichkeit 6/1 bzw. 6/2“ 
und findet sich weiter unten in dieser Abwägungstabelle. 

zu 5.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Neben den ohnehin geltenden gesetzlichen Vorgaben, wie z.B. dem in den Ausführun-
gen zu Ziffer 3 beschriebenen Gebäudeenergiegesetz, hat die Stadt Linden ihre Be-
lange, zu denen insbesondere auch die Bereitstellung bezahlbaren Wohnraumes für 
Personen, die bisher nicht ausreichend mit Wohnraum versorgt sind, in einem Städte-
baulichen Vertrag formuliert. Auf Städtebauliche Verträge i.S. § 11 BauGB finden die 
Beteiligungsvorschriften des BauGB keine Anwendung, allerdings sind die zuvor zwi-
schen den Vertragspartnern abgestimmten Verträge vor dem Satzungsbeschluss über 
einen Bebauungsplan vom jeweiligen Investor zu unterschreiben. Die Annahme durch 
die Stadt erfolgt mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung.  
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Öffentlichkeit 1 (26.10.2021)   
 
Beschlussempfehlungen 
 
Vormerkung: Im Betreff genannt wird zwar die Änderung des Flächennutzungsplanes. 
Da inhaltlich aber beide Ebenen der Bauleitplanung betroffen sind, wird die Stellung-
nahme auch in die Abwägung auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung eingestellt. 
Die Stellungnahme ist identisch mit der Stellungnahme Öffentlichkeit 3/1 (s.u.). 

zu 1.: Der Anregung wird nicht entsprochen. 

Bei der angesprochenen innerörtlichen Grünfläche handelt es sich um das Ergebnis der 
natürlichen Sukzession, die sich nach Aufgabe der Kleingärten, von deren früherer Exis-
tenz nur noch zwei kleine Grabgärten zeugen, eingestellt hat. Ihre Ausdehnung be-
schränkt sich auf einen schmalen Geländestreifen zwischen der auf das Niveau der 
Bahnanlagen abgegrabenen ehem. Güterverladung und der Sudetenstraße.  
Der durch Sukzession entstandene Gehölzstreifen bleibt in seiner Länge mit Ausnahme 
der Zuwegungen zu den geplanten Mehrfamilienhäusern erhalten und wird als öffentli-
che Grünfläche ausgewiesen. Die öffentliche Grünfläche verbleibt im Eigentum der Stadt 
Linden. Die Stadt Linden übernimmt auch weiterhin die Pflege. Die Bäume, die im Be-
reich der Zuwegungen entnommen werden müssen, sind nicht so alt, dass ihnen in der 
Abwägung der Vorrang eingeräumt werden müsste. Auch der Bebauungsplan „Ortslage 
Großen-Linden“ 1. Änderung aus dem Jahr 2002 setzt erst 8 Bäume zum Erhalt fest. 
Diese sind damals zwar nicht eingemessen worden, so dass ein Abgleich mit den im 
Bebauungsplan „Am Bahnhof“ zum Erhalt festgesetzten Bäumen nicht möglich ist. Al-
lerdings gestattet die Geschichte des Gehölzstreifens die Aussage, dass es sich auch 
aus städtebaulicher Sicht um keine Grünflächen handelt, die der geplanten Wohnbe-
bauung entgegengehalten und ersetzt werden müsste.  
Der Gehölzstreifen entlang der Sudetenstraße ist nicht begehbar und entfaltet damit 
auch keine Naherholungsfunktion. Östlich der Bahnanlagen befinden sich (auf Gelände 
der Deutschen Bahn AG) zwischen den großräumigen Ackerschlägen und der Bö-
schung zu den Gleisen eine Reihe Freizeitgärten mit unterschiedlich intensiver Begrü-
nung. Besonderen Wert legen die Nutzer augenscheinlich auf blickschützende Bepflan-
zungen gegenüber dem Wirtschaftsweg i.R. oberes Viadukt. Der Übergang von der 
Troglage in die Dammlage liegt nördlich des Bouleplatzes. Die Böschung entlang der 
Gleise und die Begrünung der Freizeitgärten bewirken, dass von dem Wirtschaftsweg 
aus nur die oberen Meter sichtbar sein werden. Da das anschließende Gelände nördlich 
und östlich abfällt, reduziert sich die Sichtbarkeit auch für den weiter entfernt stehenden 
Betrachter.  
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Die Sichtbarkeit eines Neubaus ist ohnehin kein Grund, seine Zulässigkeit grundsätzlich 
in Frage zu stellen, zumal, wenn wie vorliegend geplant, eine aufgelockert gestaltete 
Fassade ansichtig wird. 
Auch die Freizeitgärten östlich der Bahnanlagen können nicht als „Naherholungsinfra-
struktur“ bezeichnet werden, denn sie sind weder allgemein begehbar noch planungs-
rechtlich gesichert. Im Falle einer Beseitigung würde auch hier durch Gehölzsukzession 
in wenigen Jahren eine Gehölzstreifen entstehen, wie er sich entlang der Sudetenstraße 
entwickelt hat.  
Mit der Ergänzung des Belangekataloges in § 1 Abs. 6 BauGB 2021 um eine „ausrei-
chende Versorgung mit Grün- und Freiflächen“ soll zwar die Bedeutung von Grün- und 
Freiflächen als Bestandteil einer nachhaltigen Stadtentwicklung hervorgehoben werden. 
Die Ergänzung ist aber im Zusammenhang mit der faktischen Aufhebung der bisher gel-
tenden Obergrenzen für die einzelnen Baugebiete in § 17 Abs. 1 BauNVO zu sehen. 
Die geringe Dichte der an das Plangebiet angrenzenden und durch Ein- und Zweifami-
lienhäuser auf vergleichsweise großen Grundstücken geprägten Quartiere ist jedenfalls 
nicht geeignet, der geplanten Bebauung entgegengehalten zu werden.  

zu 2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Bei dem integrierten Standentwicklungskonzept handelt es sich um eine informelle Pla-
nung. Abweichungen hiervon sind jederzeit, auch ohne vorlaufende Änderung, zulässig. 
Auch eine Ergänzung des ISEK könnte zu keinem anderen Ergebnis kommen, als eine 
Bebauung der inzwischen in den Planungshoheit der Stadt Linden übergegangenen Flä-
che zu befürworten.  
Das ISEK schlägt neben der Qualifizierung von bestehenden und neuen Freiraumange-
boten auch ein „Grünes Band“ vor, im Rahmen dessen sämtliche Freiraumangebote der 
Stadt miteinander vernetzt werden sollen: Das Grüne Band versteht sich dabei als ver-
bindendes Element der einzelnen Grünräume und verknüpft die Stadt mit den umliegen-
den Naturräumen. Ziel der Maßnahmen ist es, die bestehenden Siedlungsstrukturen 
durch ein ausgebautes Fuß- und Radwegenetz, durchgrünte Straßenräume und ländli-
che Wege mit den Natur- und Erholungsräumen attraktiv zu verbinden. Der Bebauungs-
plan „Am Bahnhof“ steht der Entwicklung des „Grünen Bandes“ nicht entgegen, da der 
die Sudetenstraße begleitende Grünstreifen grundsätzlich erhalten und erlebbar bleibt. 
Die in der Stellungnahme angesprochene Aufenthaltsqualität würde die Fläche nur 
durch eine Umgestaltung bekommen, die auch eine Rodung von Teilflächen zugunsten 
der Anlage von Spiel- und Aufenthaltsflächen voraussetzt. Dies ist nach den Ergebnis-
sen der Öffentlichkeitsbeteiligungen, in deren Mittelpunkt der unveränderte Erhalt des 
Gehölzstreifens steht, aber nicht gewollt.  
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Die geplante Bebauung kann als Maßnahme der Innenentwicklung verstanden werden. 
Städtebauliche und denkmalschutzrechtliche Gründe, die dem Vollzug des Bebauungs-
planes entgegengehalten werden könnten, sind nicht ersichtlich und werden auch in der 
Stellungnahme nicht benannt. 
Landwirtschaftliche Belange sind nicht berührt, da auf den Flächen im räumlichen Gel-
tungsbereich keine Landwirtschaft stattfindet. Belange der Landschaftspflege, des Um-
welt- und Naturschutzes sind bereits Gegenstand der Abwägung, wie insbesondere der 
Umweltbericht zeigt.  

zu 3.: Der Anregung wird nicht entsprochen. 

Die Stadt Linden möchte mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ einen 
Beitrag dazu leisten, bislang baulich nicht genutzte Flächen im Außenbereich zu scho-
nen. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ umfasst vor-
wiegend Flächen, die z.T. mehr als 100 Jahre gewerblich genutzt wurden.  
Nicht zuletzt seit der Flutkatastrophe im Landkreis Ahrweiler Mitte Juli 2021 wird die 
Bedeutung des Bodenschutzes auch von einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen. 
Durch die Bebauung der gewerblichen Brachflächen am Bahnhof wird dem Bodenschutz 
in besonderer Weise Rechnung getragen. Jede andere Baulandentwicklung wie z.B. 
auch die Erweiterung des Allgemeinen Wohngebietes „Nördlich Breiter Weg“ würde bis-
her nur landwirtschaftlich genutzte Böden beanspruchen und in ihren natürlichen Funk-
tionen beeinträchtigen bzw. diese zerstören. Eine nachhaltige Stadtentwicklung legt da-
her ihre Priorität auf die Wiedernutzbarmachung von Brachflächen.  
Wie die Entwicklung der Gehölze entlang der Sudetenstraße und im Bereich der ehem. 
Erzverladung zeigt, brauchen diese und damit auch die Besiedlung durch die Tierwelt 
nur einen Bruchteil der Zeit, die Böden zur Regenration benötigen.  

zu 4.: Der Anregung wird nicht entsprochen. 

Der Regionalplan Mittelhessen 2010 formuliert zwar als Ziel der Raumordnung, das be-
stehende Schienennetz für den Fern- sowie den Regional- bzw. Nahverkehr in der Re-
gion zu sichern und bedarfsgerecht zu modernisieren bzw. auszubauen. Dies betrifft 
auch die Main-Weser-Bahn. Der Entwurf des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ trägt die-
sem Ziel der Raumordnung dadurch Rechnung, dass die für den Bau eines 3. Gleises 
(das 4. Gleis käme auf der Leihgesterner Seite zu liegen) notwendige Fläche von der 
Bebauung freigehalten wird. Warum auch das 4. Gleis auf der Westseite liegen müsste, 
geht aus der Stellungnahme nicht hervor.  
Die Frage ist aber auch nicht abwägungsrelevant, da die DB Netz AG derzeit keinen 
weiteren Ausbau der Trasse plant. Dieser müsste zunächst auch durch den Bundesver-
kehrswegeplan vorbereitet werden. 
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Der Bundesverkehrswegeplan 2030 sieht für den Streckenabschnitt Friedberg - Gießen 
- Wetzlar aber nur eine Netzverdichtung vor.  
Dass die Flächen nicht benötigt werden, bestätigt im Übrigen auch die Verfügung des 
Eisenbahnbundesamtes vom 11.03.2020, mit der das bahninterne Verfahren zur Frei-
stellung von Bahnbetriebszwecken seinen Abschluss gefunden hat.  
Damit bedürfen aber auch die Themen Aus- und Umbau des Haltepunktes und der sons-
tigen Bahnhofsinfrastruktur keiner Erörterung.  
 
zu 5.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Die Darstellung einer Wohnbaufläche unmittelbar angrenzend an eine Fläche für Bahn-
anlagen bedarf auf Ebene des Flächennutzungsplanes, d.h. der vorlaufenden Bauleit-
planung keiner vertiefenden Betrachtung, da die Konfliktlösung auf Ebene des Bebau-
ungsplanes, d.h. der verbindlichen Bauleitplanung, und der Baugenehmigung erfolgt. 
Aktive Schallschutzmaßnahmen wie z.B. der Bau von Schallschutzwänden hat zwar 
grundsätzlich Vorrang vor passiven/objektbezogenen Maßnahmen. Die Entscheidung 
obliegt letztlich aber dem Einzelfall. Eine Lärmschutzwand entlang der Gleisanlagen 
würde vorliegend nur die Abgrabungsfläche abschirmen. Dies wäre nicht zielführend. 
Daher wird der vorhandene Höhenversatz für ein Garagengeschoss genutzt, auf das die 
schutzbedürftigen Wohnungen aufgebaut werden. Es handelt sich um eine auch von 
Seiten der Raumordnung und Landesplanung nicht zu beanstandende Kombination ob-
jektbezogener und passiver Schutzmaßnahmen.  
Der sog. „Trennungsgrundsatz“ des § 50 BImSchG besagt, dass bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen ei-
nander so zuzuordnen sind, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich 
oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige 
Gebiete so weit wie möglich vermieden werden. Die im RPM angesprochenen Mindest-
abstände ergeben sich erst aus der Betrachtung des Einzelfalles. Hier sind vorliegend 
die städtebaulichen Orientierungswerte der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, 
maßgeblich. Der in der Stellungnahme genutzte Begriff der „städtebauliche Richtwerte“ 
ist insofern irreführend, als er eine weitergehende Verbindlichkeit erwarten lässt.  
Die städtebaulichen Orientierungswerte der DIN 18005 werden überschritten. Diese 
Überschreitung steht der geplanten Bebauung aber nicht entgegen, auch wenn der Be-
bauungsplan nur festsetzt, dass jede Wohnung mindestens einen Aufenthaltsraum ha-
ben, dessen drehbar öffenbare Fenster zur Sudetenstraße hin angeordnet sind und dass 
zur Bahnseite hin keine Aufenthaltsräume bzw. nur solche mit nicht drehbar öffenbaren 
Fenstern angeordnet werden dürfen. 
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Die Begründung liegt in dem der Planungshierarchie immanenten Abschichtungsprinzip. 
Dieses umfasst auch eine Konfliktverlagerung auf die nächste Ebene in der Planungs-
hierarchie, hier die der Baugenehmigung. Zur Erläuterung wird auf den nachfolgenden 
Auszug aus der Begründung zu dem Beschluss des BVerwG vom 19.04.2021, 4 CN 
3.11, hingewiesen: 

„Grundsätzlich hat jeder Bebauungsplan die von ihm geschaffenen oder ihm zurechen-
baren Konflikte zu lösen. Das schließt eine Verlagerung von Problemen in ein nachfol-
gendes Verwaltungsverfahren nicht zwingend aus. Das Gebot der Konfliktbewältigung 
hat seine rechtliche Wurzel im Abwägungsgebot und besagt, dass die von der Planung 
berührten Belange zu einem gerechten Ausgleich gebracht werden müssen. Von einer 
abschließenden Konfliktbewältigung im Bebauungsplan darf die Gemeinde Abstand 
nehmen, wenn bei vorausschauender Betrachtung die Durchführung der als notwendig 
erkannten Konfliktlösungsmaßnahmen außerhalb des Planungsverfahrens auf der Stufe 
der Verwirklichung der Planung sichergestellt ist. (…) Die Grenzen zulässiger Konflikt-
verlagerung sind indes überschritten, wenn bereits im Planungsstadium absehbar ist, 
dass sich der Interessenkonflikt auch in einem nachfolgenden Verfahren nicht sachge-
recht lösen lassen wird. (…) Eine Planung darf nicht dazu führen, dass Konflikte, die 
durch sie hervorgerufen werden, zu Lasten Betroffener auf der Ebene der Vorhabenzu-
lassung letztlich ungelöst bleiben.“ 

Die Immissionsberechnung zu dem Bebauungsplan „Am Bahnhof“ hat gezeigt, dass 
durch Maßnahmen zum objektbezogenen/passiven Schallschutz die allgemeinen Anfor-
derungen an gesunde Wohnverhältnisse auch bei der geplanten Bebauung erreicht wer-
den können. Grundlage bilden die allgemeinen Anforderungen in § 3 HBO und die auf 
Baugenehmigungsebene anzuwendende DIN 4109, Schallschutz im Hochbau.  

Dass die Nähe zur Main-Weser-Bahn einer Wohnbebauung nicht entgegensteht, zeigen 
auch die erst in den vergangenen Jahren errichteten Mehrfamilienwohnhäuser 

- Butzbach, Jakob-Wilhelm-Küchel-Straße,  
- Gießen, Sieboldstraße und 
- Marburg, Neue Kasseler Straße, 

um nur einige Beispiele zu nennen. Zum Thema Schallreflexion ist darauf hinzuweisen, 
dass die Fassaden zur Bahnseite hin absorbierend ausgeführt werden sollen. Sowohl 
die passiven/objektbezogenen Schallschutzmaßnahmen als auch die Prüfung, ob Maß-
nahmen zum Schutz vor Erschütterungen erforderlich werden, sind Gegenstand der 
Baugenehmigungsverfahren.  
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Die Bestandsbebauung westlich der geplanten Mehrfamilienhäuser wird eine deutliche 
Entlastung erfahren, denn die Immissionsberechnung zeigt, dass die bahnseitigen Fas-
saden derzeit bis auf wenige Ausnahmen sowohl tags als auch nachts mit über 65 dB(A) 
beaufschlagt werden. Die städtebaulichen Orientierungswerte für Allgemeines Wohnge-
biet liegen bei 55 dB tags und 45 dB nachts. Dies ist eine aus Sicht des Immissions-
schutzes durchaus positiv zu bewertende Nebenwirkung.  
 
zu 6.: Die Bedenken werden zurückgewiesen.  
 
Zum Wohnungsbedarf wird auf die „Fortschreibung des Wohnraumversorgungskonzep-
tes für den sozialen Wohnungsbau im Landkreis Gießen“, erstellt von dem Institut für 
Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH (GEWOS), Hamburg, hingewiesen. Die 
Ergebnisse für den Teilraum Süd wurden am 15.10.2021 präsentiert. Hiernach besteht 
in Linden bis zum Jahr 2040 ein quantitativer Neubaubedarf von 540 Wohnungen. Auf 
die Zeit bis 2025 entfallen hiervon 190 Wohnungen, anschließend nimmt der Neubau-
bedarf kontinuierlich ab.  
Der von der Regionalversammlung am 23.09.2021 beschlossene Entwurf des Regional-
planes Mittelhessen reklamiert für die Stadt Linden für den Zeitraum vom 01.01.2018-
31.12.2035 sogar einen flächenwirksamen Wohnungsbedarf von bis zu 734 Wohnein-
heiten. Bei einem Dichtewerte von 25 WE/ha Bruttobauland errechnet sich hieraus ein 
Wohnsiedlungsflächenbedarf von 29 ha (https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-gies-
sen.hessen.de/files/x2021_09_15%20-RPM-Textentwurf.pdf, Seite 37, Tab. 6, Abruf 
17.11.2021). Mit der geplanten Bebauung „Am Bahnhof“ kann ein Teil dieses Woh-
nungsbedarfes - und zwar flächenschonend - abgegolten werden.  
 
zu 7.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Zur Begründung ist zunächst auf die Vorgaben von § 1a Abs. 2 Satz 1 und 2 BauGB 
hinzuweisen. Dieser hat folgenden Wortlaut:  

„Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur 
Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen 
die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbar-
machung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung 
zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Land-
wirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendi-
gen Umfang umgenutzt werden.“ 
 
 

https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-giessen.hessen.de/files/x2021_09_15
https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-giessen.hessen.de/files/x2021_09_15


Flächennutzungsplan „Am Bahnhof“       Seite 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die 2013 eingeführte Landwirtschaftsklausel unterstreicht den Vorrang des Flächenre-
cyclings als Maßnahme der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie.  
Die Bauleitplanung im Bereich „Am Bahnhof“ verkennt die Bedeutung der nach Aufgabe 
der gewerblichen und kleingärtnerischen Nutzung entstanden Strukturen nicht, wie der 
Umweltbericht und die im Bebauungsplan festgesetzten und im Städtebaulichen Vertrag 
vereinbarten Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft zeigen.  
In der Abwägung wird den Belangen des Bodenschutzes und der Verkehrsvermeidung 
aber der Vorrang eingeräumt. 
 
zu 8.: Die Bedenken werden zurückgewiesen.  
 
Zu Begründung wird auf die Ausführungen zu den Ziffern 1-7 verwiesen. 
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Öffentlichkeit 2 (28.10.2021) 

Beschlussempfehlungen 

zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Nach dem aktuellen Wohnraumversorgungskonzeptes für den Landkreis Gießen“ be-
steht in Linden bis zum Jahr 2040 ein quantitativer Neubaubedarf von 540 Wohnungen. 
Auf die Zeit bis 2025 entfallen hiervon 190 Wohnungen, anschließend nimmt der Neu-
baubedarf kontinuierlich ab. Der Entwurf des Regionalplanes Mittelhessen 2021 bestä-
tigt die defizitäre Wohnraumversorgung. Die Stadt Linden muss sich dieser Thematik 
stellen und Bauland ausweisen, da der Zusatzbedarf im Bestand nicht gedeckt werden 
kann. Gleichzeitig gilt es aus Gründen des Klimaschutzes, bislang baulich nicht genutzte 
Flächen im Außenbereich zu schonen. Hier drängt sich der Standort „Am Bahnhof“ ge-
radezu auf.  
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst nur Flächen, die z.T. 
mehr als 100 Jahren gewerblich genutzt wurden. Ihr vegetationskundlicher und faunis-
tischer Wert ist Ergebnis der Sukzession, die erst nach Aufgabe der vormaligen Nutzung 
eingesetzt hat. Dies betrifft auch die ehem. Gärten entlang der Sudetenstraße, von de-
ren früherer Existenz heute nur noch zwei kleinere Grabgärten zeugen.  
Der Natureg-Viewer (https://natureg.hessen.de, Abruf 11.11.2021) beinhaltet weder 
Hinweise auf ein Schutzgebiet noch Hinweise auf gesetzlich geschützte Biotope/Biotop-
komplexe. Nur in dem Layer „Luftbildinterpretation Streuobst und Gehölze“ ist der nörd-
liche Teil des räumlichen Geltungsbereiches als „Gehölz“ gekennzeichnet. Die Kenn-
zeichnung umfasst große Teile der bahnbegleitenden Flächen zwischen dem Forst im 
Norden und der A45 im Süden. Als Jahreszahl wird 2010 angegeben. Die Jahreszahl ist 
deshalb interessant, weil sie belegt, dass die aus der Sukzession nach Aufgabe der 
Gärten entstandene Gehölzstruktur noch vor 10 Jahren nicht als solche gewertet wurde. 
Die Gehölze sollen hier verbal nicht abgewertet werden. Aber deren Entwicklung erlaubt 
eine differenzierte Betrachtung und auch die Entnahme von, bezogen auf deren natürli-
che Lebensdauer, jungen Bäumen.  
Belange des Klimaschutzes umfassen nicht nur Bäume, sondern vor allem auch den 
Boden. Jede andere Baulandentwicklung, z.B. eine Erweiterung des Allgemeinen 
Wohngebietes „Nördlich Breiter Weg“ würde bisher nur landwirtschaftlich genutzte Bö-
den beanspruchen und in ihren natürlichen Funktionen beeinträchtigen bzw. diese zer-
stören.  
Die vorgetragenen Bedenken finden dadurch Berücksichtigung, dass der aus den Gär-
ten heraus entstandene Gehölzstreifen bis auf die notwendigen Zuwegungen erhalten 
bleibt, die Dächer begrünt und zwischen der geplanten Bebauung und den Bahnanlagen 
weitere Maßnahmen i.S. der Biodiversität vorgenommen werden.   

https://natureg.hessen.de/
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zu 2.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Die Sudetenstraße dient der Erschließung der anliegenden Grundstücke. Der heute be-
klagte Durchgangsverkehr ist im Wesentlichen auf die Entwicklung des Gewerbegebie-
tes „Großen-Linden-Nord“ zurückzuführen, da die Ortsdurchfahrt im Zuge der L 3129 
(Leihgesterner Straße - Moltkestraße - Alte Heerstraße - Gießener Pforte) Widerstände 
aufweist, die viele Kraftfahrer dazu verleiten, abzukürzen. Die Stadt Linden hat in den 
vergangenen Jahren durch einen verkehrsberuhigten Umbau der Sudetenstraße rea-
giert. Hierdurch konnten zumindest die Fahrgeschwindigkeiten reduziert werden.  
Die geplante Bebauung trägt der Verkehrssituation durch die Anordnung der notwendi-
gen Stellplätze in einem Garagengeschoss, dass entgegen der ursprünglichen Planung 
nicht mehr auch von der Bahnhofstraße, sondern nur noch von der Sudetenstraße nörd-
lich der Einmündung der Ludwigstraße aus angefahren werden kann, Rechnung. An der 
Sudetenstraße zwischen Bahnhofstraße und Ludwigstraße sind nur noch wenige Stell-
plätze für Kurzzeitparker vorgesehen.  
Die Frage, ob die Straße in diesem Abschnitt bereits überlastet ist, war Anlass für die 
Beauftragung einer Verkehrsuntersuchung. Die Verkehrsuntersuchung (die Zählungen 
fanden am 16.09.2020 und 17.09.2020, d.h. rd. 4 Monate nach dem 1. Lockdown statt) 
kommt zu dem Ergebnis, dass maximale prognostizierte Querschnittsbelastung in dem 
Abschnitt der Sudetenstraße zwischen Bahnhofstraße und Ludwigstraße bei ca. 150 
Kfz/h liegen wird. Sie kann nach den einschlägigen Regelwerken auch weiterhin in die 
Straßenkategorie „Wohnstraße“ eingeordnet werden. Auch die am 11.11.2021 durchge-
führten Kontrollzählungen haben die Gutachter zu keiner abweichenden Beurteilung 
veranlasst.  
Die Beurteilung anhand bundesweit geltender Regelwerke mag zwar von der subjekti-
ven Wahrnehmung abweichen, ist für die Stadt Linden, auch bezogen auf den Gleich-
behandlungsgrundsatz, aber abwägungsrelevant. Die Stadt Linden wird die Verkehrs-
entwicklung auch weiterhin beobachten und, soweit erforderlich, die Anordnung ver-
kehrslenkender Maßnahmen prüfen. 

zu 3.: Die Bedenken werden zurückgewiesen.   

Die geplante Bebauung wird sich auf das Straßenbild auswirken. Die Schwierigkeit in 
der Bewertung besteht in deren fehlender Objektivierbarkeit. Um das Straßenbild mög-
lichst wenig zu verändern, ist die Gehölzstruktur östlich entlang der Straße mit Aus-
nahme der Zuwegungen zum Erhalt festgesetzt. Die zulässigen Gebäudeoberkanten 
korrespondieren mit den Firsthöhen der Bestandsbebauung. Unbestritten werden sich 
die geplanten Mehrfamilienhäuser mit ihren Verbindungsbauten aber abweichend dar-
stellen. Eine durch Vor- und Rücksprünge aufgelockerte Fassadenabwicklung wird aber 
dafür Sorge tragen, dass der Eindruck eines baulichen Fremdkörpers vermieden wird. 
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Dass die Nähe zur Main-Weser-Bahn einer Wohnbebauung nicht entgegensteht, zeigen 
auch die erst in den vergangenen Jahren errichteten Mehrfamilienwohnhäuser 

- Butzbach, Jakob-Wilhelm-Küchel-Straße,  
- Gießen, Sieboldstraße und 
- Marburg, Neue Kasseler Straße, 

um nur einige Beispiele zu nennen. Zur Wahrung der allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohnverhältnisse sind objektbezogene/passive Schallschutzmaßnahmen vor-
gesehen.  

Die Bestandsbebauung weist entsprechend den Bedürfnissen ihrer Entstehungszeit ver-
gleichsweise große Grundstücke mit nach Westen orientierten Freiflächen auf. Diese 
dienten ehem. vorrangig dem Anbau von Obst- und Gemüse zur Selbstversorgung, 
denn der Lebensmitteleinzelhandel, wie wir ihn heute kennen, entwickelte sich erst ab 
Ende der 1960er Jahre. Heute handelt es sich um wertvolle Wohnaußenbereiche, die je 
nach Interessenlage der Eigentümer durch Vielschnittrasen oder vielgestaltige Biotope 
geprägt sein können.  

Aber die Wohnraumnachfrage ist differenzierter. So werden zunehmend auch Wohnun-
gen mit attraktivem Zuschnitt, energetisch optimierter Bauweise und heutigen Anforde-
rungen genügender technischer Ausstattung nachgefragt. Solche hochwertigen Woh-
nungen sollen „Am Bahnhof“ realisiert werden. Dass die zur Nachmittagssonne hin ori-
entierten Fenster und Balkone zur Sudetenstraße hinblicken, wird hierbei nicht verkannt. 
Allerdings erfolgt der Bezug in Kenntnis der vorhandenen Straße.  

Nur der Vollständigkeit halber sei hier noch auf den positiven Aspekt hingewiesen, dass 
viele der Ein- und Zweifamilienhäuser durch die geplante Bebauung eine deutliche Ver-
besserung bezogen auf die bahnbedingten Lärmimmissionen erfahren werden.   
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Öffentlichkeit 3/1 (26.10.2021)  
 
Beschlussempfehlungen 
 
Vormerkung: Die Verfasser habe zwei Stellungnahmen abgegeben, im Betreff genannt 
werden einmal die Änderung des Flächennutzungsplanes und einmal der Bebauungs-
plan. Da inhaltlich jeweils beide Ebenen der Bauleitplanung betroffen sind, werden beide 
Stellungnahme in beide Abwägungen eingestellt. 

zu 1.: Der Anregung wird nicht entsprochen. 

Bei der angesprochenen innerörtlichen Grünfläche handelt es sich um das Ergebnis der 
natürlichen Sukzession, die sich nach Aufgabe der Kleingärten, von deren früherer Exis-
tenz nur noch zwei kleine Grabgärten zeugen, eingestellt hat. Ihre Ausdehnung be-
schränkt sich auf einen schmalen Geländestreifen zwischen der auf das Niveau der 
Bahnanlagen abgegrabenen ehem. Güterverladung und der Sudetenstraße.  
Der durch Sukzession entstandene Gehölzstreifen bleibt in seiner Länge mit Ausnahme 
der Zuwegungen zu den geplanten Mehrfamilienhäusern erhalten und wird als öffentli-
che Grünfläche ausgewiesen. Die öffentliche Grünfläche verbleibt im Eigentum der Stadt 
Linden. Die Stadt Linden übernimmt auch weiterhin die Pflege. Die Bäume, die im Be-
reich der Zuwegungen entnommen werden müssen, sind nicht so alt, dass ihnen in der 
Abwägung der Vorrang eingeräumt werden müsste. Auch der Bebauungsplan „Ortslage 
Großen-Linden“ 1. Änderung aus dem Jahr 2002 erst 8 Bäume zum Erhalt fest. Diese 
sind damals zwar nicht eingemessen worden, so dass ein Abgleich mit den im Bebau-
ungsplan „Am Bahnhof“ zum Erhalt festgesetzten Bäumen nicht möglich ist. Allerdings 
gestattet die Geschichte des Gehölzstreifens die Aussage, dass es sich auch aus städ-
tebaulicher Sicht um keine Grünflächen handelt, die der geplanten Wohnbebauung ent-
gegengehalten und ersetzt werden müsste.  
Der Gehölzstreife entlang der Sudetenstraße ist nicht begehbar und entfaltet damit auch 
keine Naherholungsfunktion. Östlich der Bahnanlagen befindet sich zwischen den groß-
räumigen Ackerschlägen und der Böschung zu den Gleisen eine Reihe Freizeitgärten 
mit unterschiedlich intensiver Begrünung. Besonderen Wert legen die Nutzer augen-
scheinlich auf blickschützende Bepflanzungen gegenüber dem Wirtschaftsweg i.R. obe-
res Viadukt. Der Übergang von der Troglage in die Dammlage liegt nördlich des Boule-
platzes. Die Böschung entlang der Gleise und die Begrünung der Freizeitgärten bewir-
ken, dass von dem Wirtschaftsweg aus nur die oberen Meter sichtbar sein werden. Da 
das anschließende Gelände nördlich und östlich abfällt, reduziert sich die Sichtbarkeit 
auch für den weiter entfernt stehenden Betrachter. Die Sichtbarkeit eines Neubaus ist 
ohnehin kein Grund, seine Zulässigkeit grundsätzlich in Frage zu stellen, zumal, wenn 
wie vorliegend geplant, eine aufgelockert gestaltete Fassade ansichtig wird.  
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Auch die Freizeitgärten östlich der Bahnanlagen können nicht als „Naherholungsinfra-
struktur“ bezeichnet werden, denn sie sind weder allgemein begehbar noch planungs-
rechtlich gesichert. Im Falle einer Beseitigung würde auch hier durch Gehölzsukzession 
in wenigen Jahren eine Gehölzstreifen entstehen, wie er sich entlang der Sudetenstraße 
entwickelt hat.  
Mit der Ergänzung des Belangekataloges in § 1 Abs. 6 BauGB 2021 um eine „ausrei-
chende Versorgung mit Grün- und Freiflächen soll zwar die Bedeutung von Grün- und 
Freiflächen als Bestandteil einer nachhaltigen Stadtentwicklung hervorgehoben werden. 
Die Ergänzung ist aber im Zusammenhang mit der faktischen Aufhebung der bisher gel-
tenden Obergrenzen für die einzelnen Baugebiete in § 17 Abs. 1 BauNVO zu sehen. 
Die Dichte der an das Plangebiet angrenzenden und durch Ein- und Zweifamilienhäuser 
auf vergleichsweise großen Grundstücken geprägten Quartiere ist jedenfalls nicht ge-
eignet, der geplanten Bebauung entgegengehalten zu werden.  

zu 2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Bei dem integrierten Standentwicklungskonzept handelt es sich um eine informelle Pla-
nung. Abweichungen hiervon sind jederzeit, auch ohne vorlaufende Änderung, zulässig. 
Auch eine Ergänzung des ISEK könnte zu keinem anderen Ergebnis kommen, als eine 
Bebauung der inzwischen in den Planungshoheit der Stadt Linden übergebenen Fläche 
zu befürworten.  
Das ISEK schlägt neben der Qualifizierung von bestehenden und neuen Freiraumange-
boten auch ein „Grünes Band“ vor, im Rahmen dessen sämtliche Freiraumangebote der 
Stadt miteinander vernetzt werden sollen: Das Grüne Band versteht sich dabei als ver-
bindendes Element der einzelnen Grünräume und verknüpft die Stadt mit den umliegen-
den Naturräumen. Ziel der Maßnahmen ist es, die bestehenden Siedlungsstrukturen 
durch ein ausgebautes Fuß- und Radwegenetz, durchgrünte Straßenräume und ländli-
che Wege mit den Natur- und Erholungsräumen attraktiv zu verbinden. Der Bebauungs-
plan „Am Bahnhof“ steht der Entwicklung des „Grünen Bandes“ nicht entgegen, da der 
die Sudetenstraße begleitende Grünstreifen grundsätzlich erhalten und erlebbar bleibt. 
Die in der Stellungnahme angesprochene Aufenthaltsqualität würde die Fläche nur 
durch eine Umgestaltung bekommen, die auch eine Rodung von Teilflächen zugunsten 
der Anlage von Spiel- und Aufenthaltsflächen vorgenommen wird. Dies ist nach den 
Ergebnissen der Öffentlichkeitsbeteiligung, in deren Mittelpunkt der unveränderte Erhalt 
des Gehölzstreifens steht, aber nicht gewollt.  
Die geplante Bebauung kann als Maßnahme der Innenentwicklung verstanden werden. 
Städtebauliche und denkmalschutzrechtliche Gründe, die dem Vollzug des Bebauungs-
planes entgegengehalten werden könnten, sind nicht ersichtlich und werden auch in der 
Stellungnahme nicht benannt. 
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Landwirtschaftliche Belange sind nicht berührt, da auf den Flächen im räumlichen Gel-
tungsbereich keine Landwirtschaft stattfindet. Belange der Landschaftspflege, des Um-
welt- und Naturschutzes sind bereits Gegenstand der Abwägung, wie insbesondere der 
Umweltbericht zeigt.  
 
zu 3.: Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Die Stadt Linden möchte mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ einen 
Beitrag dazu leisten, bislang baulich nicht genutzte Flächen im Außenbereich zu scho-
nen. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ umfasst vor-
wiegend Flächen, die z.T. mehr als 100 Jahren gewerblich genutzt wurden.  
Nicht zuletzt seit der Flutkatastrophe im Landkreis Ahrweiler Mitte Juli 2021 wird die 
Bedeutung des Bodenschutzes auch von einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen. 
Durch die Bebauung der gewerblichen Brachflächen am Bahnhof wird dem Bodenschutz 
in besonderer Weise Rechnung getragen. Jede andere Baulandentwicklung, z.B. auch 
die in der Stellungnahme angeregte Erweiterung des Allgemeinen Wohngebietes „Nörd-
lich Breiter Weg“ würde bisher nur landwirtschaftlich genutzte Böden beanspruchen und 
in ihren natürlichen Funktionen beeinträchtigen bzw. diese zerstören. Eine nachhaltige 
Stadtentwicklung legt daher ihre Priorität auf die Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
die bereits baulich genutzt waren. Wie die Entwicklung der Gehölze entlang der Sude-
tenstraße und im Bereich der ehem. Erzverladung zeigt, benötigt diese und damit auch 
die Besiedlung durch die Tierwelt nur einen Bruchteil der Zeit, die Böden zur Regenra-
tion benötigen.  
Der Vollständigkeit halber sei nochmals darauf hingewiesen, dass „Am Bahnhof“ keine 
Belange der Landwirtschaft berührt werden. 
 
zu 4.: Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Der Regionalplan Mittelhessen 2010 formuliert zwar als Ziel der Raumordnung, das be-
stehende Schienennetz für den Fern- sowie den Regional- bzw. Nahverkehr in der Re-
gion zu sichern und bedarfsgerecht zu modernisieren bzw. auszubauen. Dies betrifft 
auch die Main-Weser-Bahn. Der Entwurf des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ trägt die-
sem Ziel der Raumordnung dadurch Rechnung, dass die für den Bau eines 3. Gleises 
(das 4. Gleis käme auf der Leihgesterner Seite zu liegen) notwendige Fläche von der 
Bebauung freigehalten wird. Warum auch das 4. Gleis auf der Westseite liegen müsste, 
geht aus der Stellungnahme nicht hervor. Die Frage ist aber auch nicht abwägungsrele-
vant, da die DB Netz AG derzeit keinen weiteren Ausbau der Trasse plant. Dieser 
müsste zunächst ohnehin durch den Bundesverkehrswegeplan vorbereitet werden.  
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Der Bundesverkehrswegeplan 2030 sieht für den Streckenabschnitt Friedberg - Gießen 
- Wetzlar nur eine Netzverdichtung vor. Dass die Flächen nicht benötigt werden, bestä-
tigt im Übrigen auch die Verfügung des Eisenbahnbundesamtes vom 11.03.2020, mit 
der das bahninterne Verfahren zur Freistellung von Bahnbetriebszwecken seinen Ab-
schluss gefunden hat.  
Damit bedürfen aber auch die Themen Aus- und Umbau des Haltepunktes und der sons-
tigen Bahnhofsinfrastruktur vorliegend keiner Erörterung.  
 
zu 5.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Die Darstellung einer Wohnbaufläche unmittelbar angrenzend an eine Fläche für Bahn-
anlagen bedarf auf Ebene des Flächennutzungsplanes, d.h. der vorlaufenden Bauleit-
planung keiner vertiefenden Betrachtung, da die Konfliktlösung auf Ebene des Bebau-
ungsplanes, d.h. der verbindlichen Bauleitplanung, und der Baugenehmigung erfolgt. 
Aktive Schallschutzmaßnahmen wie z.B. der Bau von Schallschutzwänden hat zwar 
grundsätzlich Vorrang vor passiven/objektbezogenen Maßnahmen. Die Entscheidung 
obliegt letztlich aber dem Einzelfall. Eine Lärmschutzwand entlang der Gleisanlagen 
würde vorliegend nur die Abgrabungsfläche abschirmen. Dies wäre nicht zielführend. 
Daher wird der vorhandene Höhenversatz für ein Garagengeschoss genutzt, auf das die 
schutzbedürftigen Wohnungen aufgebaut werden. Es handelt sich um eine auch von 
Seiten der Raumordnung und Landesplanung nicht zu beanstandende Kombination ob-
jektbezogener und passiver Schutzmaßnahmen.  
Der sog. „Trennungsgrundsatz“ des § 50 BImSchG besagt, dass bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen ei-
nander so zuzuordnen sind, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich 
oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige 
Gebiete so weit wie möglich vermieden werden. Die im RPM angesprochenen Mindest-
abstände ergeben sich erst aus der Betrachtung des Einzelfalles. Hier sind vorliegend 
die städtebaulichen Orientierungswerte der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, 
maßgeblich. Der Begriff der „städtebauliche Richtwerte“ ist insofern irreführend, als er 
eine weitergehende Verbindlichkeit erwarten lässt.  
Die städtebaulichen Orientierungswerte der DIN 18005 werden überschritten. Diese 
Überschreitung steht der geplanten Bebauung aber nicht entgegen, auch wenn der Be-
bauungsplan nur festsetzt, dass jede Wohnung mindestens einen Aufenthaltsraum ha-
ben, dessen drehbar öffenbare Fenster zur Sudetenstraße hin angeordnet sind und dass 
zur Bahnseite hin keine Aufenthaltsräume bzw. nur solche mit nicht drehbar öffenbaren 
Fenstern angeordnet werden dürfen.  
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Die Begründung liegt in dem der Planungshierarchie immanenten Abschichtungsprinzip. 
Dieses umfasst auch eine Konfliktverlagerung auf die nächste Ebene in der Planungs-
hierarchie, hier die der Baugenehmigung. Zur Erläuterung wird auf den nachfolgenden 
Auszug aus der Begründung zu dem Beschluss des BVerwG vom 19.04.2021, 4 CN 
3.11, hingewiesen: 

 „Grundsätzlich hat jeder Bebauungsplan die von ihm geschaffenen oder ihm zurechen-
baren Konflikte zu lösen. Das schließt eine Verlagerung von Problemen in ein nachfol-
gendes Verwaltungsverfahren nicht zwingend aus. Das Gebot der Konfliktbewältigung 
hat seine rechtliche Wurzel im Abwägungsgebot und besagt, dass die von der Planung 
berührten Belange zu einem gerechten Ausgleich gebracht werden müssen. Von einer 
abschließenden Konfliktbewältigung im Bebauungsplan darf die Gemeinde Abstand 
nehmen, wenn bei vorausschauender Betrachtung die Durchführung der als notwendig 
erkannten Konfliktlösungsmaßnahmen außerhalb des Planungsverfahrens auf der Stufe 
der Verwirklichung der Planung sichergestellt ist. (…) Die Grenzen zulässiger Konflikt-
verlagerung sind indes überschritten, wenn bereits im Planungsstadium absehbar ist, 
dass sich der Interessenkonflikt auch in einem nachfolgenden Verfahren nicht sachge-
recht lösen lassen wird. (…) Eine Planung darf nicht dazu führen, dass Konflikte, die 
durch sie hervorgerufen werden, zu Lasten Betroffener auf der Ebene der Vorhabenzu-
lassung letztlich ungelöst bleiben.“ 

Die Immissionsberechnung zu dem Bebauungsplan „Am Bahnhof“ hat gezeigt, dass 
durch Maßnahmen zum objektbezogenen/passiven Schallschutz die allgemeinen Anfor-
derungen an gesunde Wohnverhältnisse auch bei der geplanten Bebauung erreicht wer-
den können. Grundlage bilden die allgemeinen Anforderungen in § 3 HBO und die auf 
Baugenehmigungsebene anzuwendende DIN 4109, Schallschutz im Hochbau.  

Dass die Nähe zur Main-Weser-Bahn einer Wohnbebauung nicht entgegensteht, zeigen 
die erst in den vergangenen Jahren errichteten Mehrfamilienwohnhäuser 

- Butzbach, Jakob-Wilhelm-Küchel-Straße,  
- Gießen, Sieboldstraße und 
- Marburg, Neue Kasseler Straße, 

um nur einige Beispiele zu nennen. Zum Thema Schallreflexion ist darauf hinzuweisen, 
dass die Fassaden zur Bahnseite hin absorbierend ausgeführt werden sollen. Auch dies 
ist im Städtebaulichen Vertrag fixiert. Sowohl die passiven/objektbezogenen Schall-
schutzmaßnahmen als auch die Prüfung, ob Maßnahmen zum Schutz vor Erschütterun-
gen erforderlich werden, sind Gegenstand der Baugenehmigungsverfahren.  
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Die Bestandsbebauung jenseits der geplanten Mehrfamilienhäuser wird eine deutliche 
Entlastung erfahren, denn die Immissionsberechnung zeigt, dass die bahnseitigen Fas-
saden derzeit bis auf wenige Ausnahmen sowohl tags als auch nachts mit über 65 dB(A) 
beaufschlagt werden. Die städtebaulichen Orientierungswerte für Allgemeines Wohnge-
biet liegen bei 55 dB tags und 45 dB nachts. Diese Abschirmung ist eine aus Sicht des 
Immissionsschutzes durchaus positiv zu bewertende Nebenwirkung.  
 
zu 6.: Die Bedenken werden zurückgewiesen.  
 
Zum Wohnungsbedarf wird auf die „Fortschreibung des Wohnraumversorgungskonzep-
tes für den sozialen Wohnungsbau im Landkreis Gießen“, erstellt von dem Institut für 
Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH (GEWOS), Hamburg, hingewiesen. Die 
Ergebnisse für den Teilraum Süd wurden am 15.10.2021 präsentiert. Hiernach besteht 
in Linden bis zum Jahr 2040 ein quantitativer Neubaubedarf von 540 Wohnungen. Auf 
die Zeit bis 2025 entfallen hiervon 190 Wohnungen, anschließend nimmt der Neubau-
bedarf kontinuierlich ab.  
Der von der Regionalversammlung am 23.09.2021beschlossene Entwurf des Regional-
planes Mittelhessen reklamiert für die Stadt Linden für den Zeitraum vom 01.0.2018-
31.12.2035 sogar einen flächenwirksamen Wohnungsbedarf von bis zu 734 Wohnein-
heiten. Bei einem Dichtewerte von 25 WE/ha Bruttobauland errechnet sich hieraus ein 
Wohnsiedlungsflächenbedarf von 29 ha (https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-gies-
sen.hessen.de/files/x2021_09_15%20-RPM-Textentwurf.pdf, Seite 37, Tab. 6, Abruf 
17.11.2021). Mit der geplanten Bebauung „Am Bahnhof“ kann ein Teil dieses Woh-
nungsbedarfs - und zwar flächenschonend - abgegolten werden.  
 
zu 7.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Zur Begründung ist zunächst auf die Vorgaben von § 1a Abs. 2 Satz 1 und 2 BauGB 
hinzuweisen. Dieser hat folgenden Wortlaut:  

„Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur 
Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen 
die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbar-
machung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung 
zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Land-
wirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendi-
gen Umfang umgenutzt werden.“ 
 

https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-giessen.hessen.de/files/x2021_09_15
https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-giessen.hessen.de/files/x2021_09_15
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Die 2013 eingeführte Landwirtschaftsklausel unterstreicht den Vorrang des Flächenre-
cyclings als Maßnahme der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie.  
 
Die Bauleitplanung im Bereich „Am Bahnhof“ verkennt die Bedeutung der nach Aufgabe 
der gewerblichen und kleingärtnerischen Nutzung entstanden Strukturen nicht, wie der 
Umweltbericht und die im Bebauungsplan festgesetzten und im Städtebaulichen Vertrag 
vereinbarten Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft zeigen. In der Abwägung wird aber den Belangen des Bodenschut-
zes und der Verkehrsvermeidung der Vorrang eingeräumt. 
 
zu 8.: Die Bedenken werden zurückgewiesen.  
 
Zu Begründung wird auf die Ausführungen zu den Ziffern 1-7 verwiesen. 
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Öffentlichkeit 3/2 (26.10.2021) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Hessischer Verwaltungsgerichtshof Kassel hat in seinem Urteil 07.04.2014 (3 C 
914/13.N) zur Frage der Antragsbefugnis im Normenkontrollverfahren festgestellt, dass 
die Veränderung des Verkehrswertes eines Grundstücks, die durch planerische Fest-
setzungen eines Bebauungsplans für außerhalb des Plangebiets gelegene Grundstücke 
eintritt, grundsätzlich keinen schutzwürdigen Belang darstellt, der bei der Abwägung zu 
berücksichtigen wäre (https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE19 
0029443, Abruf 17.11.2021) 
Unabhängig der Rechtsprechung ist auf den prozessualen Charakter der Bauleitplanung 
hinzuweisen. Nach § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, 
sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist; 
die Aufstellung kann insbesondere bei der Ausweisung von Flächen für den Wohnungs-
bau in Betracht kommen. Dieser Handlungsauftrag umfasst auch die Änderung von Bau-
leitplänen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung dient hier gerade auch der Berücksichtigung 
privater Belange.  
Die geplante Bebauung wird sich auf das Straßenbild auswirken. Um das Straßenbild 
möglichst wenig zu verändern, ist die Gehölzstruktur östlich entlang der Straße mit Aus-
nahme der Zuwegungen zum Erhalt festgesetzt. Die zulässigen Gebäudeoberkanten 
korrespondieren mit den Firsthöhen der Bestandsbebauung. Unbestritten werden sich 
die geplanten Mehrfamilienhäuser mit ihren Verbindungsbauten aber abweichend dar-
stellen. Es wird sich um eine Formensprache handeln, wie sie z.B. auch die in den ver-
gangenen Jahren entstandenen Mehrfamilienhäuser in der Kurt-Schumacher-Straße 
sprechen und die in einem durchaus als interessant zu bezeichnenden Kontrast zur Be-
standsbebauung stehen werden.   
Die Bestandsbebauung weist entsprechend den Bedürfnissen ihrer Entstehungszeit ver-
gleichsweise große Grundstücke mit nach Westen orientierten Freiflächen auf. Das Pri-
vileg solcher Wohnaußenbereiche werden die Bewohner der geplanten Mehrfamilien-
häuser nicht bekommen. Es bleiben aber nach Westen blickende Fenster und Balkone. 
Deren Nutzung ist hinzunehmen.  

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE19%200029443
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE19%200029443
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zu 2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Am 11.11.2021 fand am Knotenpunkt Bahnhofstraße/Sudetenstraße eine nochmalige 
Zählung statt, um die Ergebnisse der Zählung vom 17.09.2020 zu überprüfen. Die Ge-
samtbelastung des Knotenpunktes bzw. der Sudetenstraße zeigt die Tabelle: 
 

 06.00-10.00 Spitzenstunde Vormittag 

17.09.2020 11.11.2021 Änd. 17.09.2020 11.11.2021 Änd. 

KP ges. 321 365 14% 115 126 10% 

Sude-
tenstr. 

285 310 9% 103 118 15% 

       

 15.00-19.00 Spitzenstunde Nachmittag 

17.09.2020 11.11.2021 Änd. 17.09.2020 11.11.2021 Änd. 

KP ges. 562 686 22% 156 189 21% 

Sude-
tenstr. 

504 587 16% 144 165 15% 

 
Die aktuell erhobenen Belastungen weisen am Vormittag geringfügig höhere Belastun-
gen aus. Am Nachmittag ist insgesamt eine stärkere Zunahme der Verkehrsbelastungen 
festzustellen. Die Zunahme ist vor allem in der vermehrten Frequentierung der Fahrbe-
ziehung Sudetenstraße - Im Boden (- Gießener Straße) begründet. Da sich die Belas-
tungen jedoch auf einem sehr niedrigen Niveau bewegen behalten die in der Verkehrs-
untersuchung getroffenen Aussagen weiterhin ihre Gültigkeit, d.h. die Leistungsfähigkeit 
ist gegeben. 
Für die Sudetenstraße wurde auch das durchschnittliche tägliche Verkehrsaufkommen 
berechnet, es stellt sich wie folgt dar: 
 

DTV (Kfz/24h) Kfz gesamt 6-22 22-6 

Bestand 1623 1424 199 

Prognose 1682 1475 206 
 
Der Kfz-Verkehr in der Sudetenstraße wird sich auch nach der Bebauung „Am Bahnhof“ 
auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau bewegen und die nach den einschlägigen 
Richtlinien für Wohnstraßen (RASt 06) geltende Belastung von max. 400 Kfz/h in der 
Spitzenstunde bei Weitem nicht erreichen. 
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Die im Zuge der „Verkehrswende“ angestrebte Verlagerung motorisierten Individualver-
kehrs wird in der Sudetenstraße zu keinem abwägungsbeachtlichen Mehrverkehr füh-
ren, da die hier relevanten Nachfragegruppen - Arbeits- und Ausbildungspendler ins 
Rhein-Main-Gebiet - aufgrund der Überlastung der maßgeblichen Autobahnen und Stra-
ßen auch heute schon den schienengebundenen ÖPNV bevorzugt nutzen. 

zu 3.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die „Untersuchung der Besonnung und qualitative Bewertung des Außenkomforts“ re-
sümiert, dass die Neubebauung die Bestandgebäude gegen kalte Winde abblockt, wäh-
rend in der wärmeren Jahreszeit keine Beeinflussung der Luftströmung gegenüber den 
Bestandsgebäuden besteht. Der Luftaustausch ist also nicht gefährdet.  
Freigestellt werden nur die notwendigen Zuwegungen, die für die Erschließung der ge-
planten Bebauung unabdingbar sind. Hierdurch wird der Gehölzstreifen zwar mehrfach 
unterbrochen, abwägungsbeachtliche Auswirkungen auf die existierende Wohnbebau-
ung sind hierdurch aber nicht zu besorgen, weil die freizustellenden Flächen schlicht zu 
klein sind, um nennenswerte Veränderungen zu bewirken. 

zu 4.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Zur Begründung wird auf die Ausführungen zu Ziffer 2 der Stellungnahme zur Änderung 
des Flächennutzungsplanes verwiesen. 
Ergänzend muss darauf hingewiesen werden, dass die Stadt Linden zu keinem Zeit-
punkt eine „Entwicklungspflicht“ für die Grünfläche hatte. Der Bebauungsplan „Ortslage 
Großen-Linden“ 1. Änderung aus dem Jahr 2002 weist den heutigen Gehölzstreifen als 
„Private Grünfläche, Zweckbestimmung Gartenland“ aus. Der Begriff „privat“ bezieht 
sich nicht auf die Eigentumsverhältnisse, sondern die Nutzung. Eine Nutzung durch die 
Öffentlichkeit war zu keinem Zeitpunkt geplant. Infolge der rückläufigen Nachfrage nach 
Gartenland, derzeit sind nur noch zwei kleine Grabgärten vorhanden, konnten auch frei-
gewordene Flächen nicht mehr verpachtet werden und sind der Sukzession anheimge-
fallen. Die Stadt Linden wird die Fläche aber auch weiterhin pflegen, ohne die heute als 
wertvoll erachteten, infolge der Nutzungsaufgabe entstandenen Gehölze zu roden. 
 
zu 5.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die geplante Bebauung wird sich auf das Landschaftsbild auswirken. Aber nicht jede 
Änderung stellt auch eine Beeinträchtigung dar. Die Schwierigkeit besteht in der fehlen-
den Objektivierbarkeit. Es heißt nicht umsonst, dass Schönheit im Auge des Betrachters 
liegt. Für den vorliegenden Abwägungsprozess wird davon ausgegangen, dass dem 
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Schutzgut durch den Erhalt der Gehölzstruktur entlang der Sudetenstraße ausreichend 
Rechnung getragen wird, denn diese ist für den Fußgänger und Radfahrer ebenso wie 
für den Kraftfahrer blickführend und vermittelt der Mehrheit der Personen, die sich auf 
der Straße bewegen, den Eindruck eines naturnah gestalteten und einladenden städti-
schen Raumes. Bahnseitig tragen die Fassadengestaltung, der Einsatz von Holzele-
menten und die Transparenz der Zwischenbauten für eine Gliederung Sorge.  
Östlich der Bahnanlagen befindet sich zwischen den großräumigen Ackerschlägen und 
der Böschung zu den Gleisen eine Reihe Freizeitgärten mit unterschiedlich intensiver 
Begrünung. Deren Außendarstellung sowohl zu dem der Erschließung dienenden Wirt-
schaftsweg als auch der Bahnseite hin kann wohlmeinend als „Patchwork“ bezeichnet 
werden. Besonderen Wert legen die Nutzer augenscheinlich auf blickschützende Be-
pflanzungen gegenüber dem Wirtschaftsweg. Der Übergang der Bahngleise von der 
Troglage in die Dammlage liegt nördlich des Bouleplatzes. Die Böschung entlang der 
Gleise und die Begrünung der Freizeitgärten bewirken, dass von dem Wirtschaftsweg 
aus nur die oberen Meter der geplanten Wohnbebauung sichtbar sein werden. Da das 
anschließende Gelände nördlich und östlich abfällt, reduziert sich die Sichtbarkeit auch 
für den weiter entfernt stehenden Betrachter. Eine wie auch immer zu definierende Be-
einträchtigung des Landschaftsbildes, die der geplanten Bebauung entgegengehalten 
werden müsste, ist jedenfalls nicht zu erwarten. 
 
zu 6.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zum dem Thema Wohnraumbedarf wird auf die Ausführungen zu Ziffer 6 der Stellung-
nahme zum Bebauungsplan verwiesen. 

Bei der in Satz 3 gemachten Äußerung handelt es sich um eine nicht verifizierte und 
auch nichtverifizierbare These, denn es sollen Wohnungen unterschiedlicher Größe für 
unterschiedliche Nachfragegruppen gebaut werden. Deren Qualifizierung sind ebenso 
wie Fragen der Kauf- und Mietpreisfindung kein Gegenstand des vorliegenden Abwä-
gungsprozesses. 
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Öffentlichkeit 4 (25.10.2021) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Hessischer Verwaltungsgerichtshof Kassel hat in seinem Urteil 07.04.2014 (3 C 
914/13.N) zur Frage der Antragsbefugnis im Normenkontrollverfahren festgestellt, dass 
die Veränderung des Verkehrswertes eines Grundstücks, die durch planerische Fest-
setzungen eines Bebauungsplans für außerhalb des Plangebiets gelegene Grundstücke 
eintritt, grundsätzlich keinen schutzwürdigen Belang darstellt, der bei der Abwägung zu 
berücksichtigen wäre (https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE19 
0029443, Abruf 17.11.2021) 
Unabhängig der Rechtsprechung ist auf den prozessualen Charakter der Bauleitplanung 
hinzuweisen. Nach § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, 
sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist; 
die Aufstellung kann insbesondere bei der Ausweisung von Flächen für den Wohnungs-
bau in Betracht kommen. Dieser Handlungsauftrag umfasst auch die Änderung von Bau-
leitplänen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung dient hier gerade auch der Berücksichtigung 
privater Belange.  
Die geplante Bebauung wird sich auf das Straßenbild auswirken. Um das Straßenbild 
möglichst wenig zu verändern, ist die Gehölzstruktur östlich entlang der Straße mit Aus-
nahme der Zuwegungen zum Erhalt festgesetzt. Die zulässigen Gebäudeoberkanten 
korrespondieren mit den Firsthöhen der Bestandsbebauung. Unbestritten werden sich 
die geplanten Mehrfamilienhäuser mit ihren Verbindungsbauten aber abweichend dar-
stellen. Es wird sich um eine Formensprache handeln, wie sie z.B. auch die in den ver-
gangenen Jahren entstandenen Mehrfamilienhäuser in der Kurt-Schumacher-Straße 
sprechen und die in einem durchaus als interessant zu bezeichnenden Kontrast zur Be-
standsbebauung stehen werden.   
Die Bestandsbebauung weist entsprechend den Bedürfnissen ihrer Entstehungszeit ver-
gleichsweise große Grundstücke mit nach Westen orientierten Freiflächen auf. Das Pri-
vileg solcher Wohnaußenbereiche werden die Bewohner der geplanten Mehrfamilien-
häuser nicht bekommen. Ihnen bleiben aber nach Westen blickende Fenster und Bal-
kone. Deren Nutzung ist hinzunehmen.  
 
zu 2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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